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Präsident Dr. Dr. Hundhammer eröffnet die Sit
zung um 15 Uhr 3 Minuten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Sitzung ist er
öffnet. 

Nach Artikel 5 Absatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetzes sind entschuldigt oder 1beurlaubt die 
Abgeordneten Bachmann, Baumeister, Behringer, 
von und zu Franckenstein, Geiger, Hofmann Leo
pold, Körner, Laumer, Luft, Mack, Dr. Seitz, Wöl
fel, Dr. Zdrnlek. 

Herr Abgeordneter Dr. Walter S e i t ,z 1schreibt 
aus Ameriika, daß sich sein dortiger Aufenthalt 
zwangsläufig noch etwas verlängert. Er bittet, den 
ihm für diese Fahrt gewährten Urlaub noch bis 
Ende des Monats März zu erstrecken. - Das Haus 
ist damit einverstanden. 

Seit unserer letzten Sitzung hat Herr .Nbgeord
neter Josef Lau m·e r das 65. Lebensjahr vollendet. 
Ich. habe ih;m dm Namen des Landtags herzlichste 
Glückwünsche ausgesprochen. Le:i!der hat sich sein 
Gesundheitszustand noch nicht so weit gebessert, 
daß er an unseren Arbeiten wieder teilnehmen 
kann. Wir können aber der Hoffnung Ausdruck 
geben, daß es ihm ba1d möglich sein wird, in un
seren Redhen wieder mitzuarbeiten. 

Herr .A<bgeordneter Wilhelm N a g eng a s t hat 
in der Zwischenzeit seinen 60. Geburtstag gefeiert. 
Auch. ihm gelten unsere henzlichsten Glückwünsche. 
Er hatte in der letzten Zeit etwas mit Schwierig
keiten gesundheitlicher Art zu kämpfen. Wär wün
schen ihm, daß er iiiber diese gesundheitliche Kriise 
bald hinwegkommen möge. 

Die Sta1atsregierung hat dem Hohen Hause fol
gende Vorlagen zugeleitet: 

1. Entwurf einer Bezirksordnung für den Frei
staat Bayern. Die Begründung hierzu wird nachge
reicht. Mit der Vorlage hat sich der Rechts- und 
Verfassungs·ausschuß zu befassen. 

2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge
setzes ü'ber Steuergutscheine. Ich habe diese Vor
lage dem Haushaltsausschuß und dem Rechts- und· 
Verfassungsausschuß !Zugeleitet. Die Materie wurde 
dort schon-behandelt und steht auf der Ihnen vor
liegenden Nachfoagstagesordnung als erster Punkt. 

3. Entwurf eines Gesetzes über ed.ne besondere 
Vergütung für Beisitzer in Haupt- ·i.md Berufungs
kammern. Zur Vorberatung ist der Haushaltsaus-
schuß zuständig. · 

4. Entwurf elnes 8. Gesetzes uber Sicherheitslei
·stungen des bayerischen Staates. Auch dieser Ent
wurf geht den Rechts- und Verfassungsausschuß 
und den Haushaltsausschuß an. 

5. Entwurf ed.ner V:~rovdnung über die Umglie
derung von Teilen der gemeindefreien Forstbezirke 
Zerza!belshof und.J'orsthof im Landkreis Nürnberg, 
Kvaftshof im Landkreis Erlangen und Eibach im 
Landkreis Schwabach in dd.e Stadt Nürnberg. Die
ser Entwurf steht auf der Tagesordnung der heutd.
gen Sitzung. 

6. Entwurf einer Verordnung übeT die Umglie
derung von Teilen· des gemeindefTeien Forstbezir
kes Hauptsmoor im Landkretl:s Bamberg in ·die 
Stadt Bamberg. Auch diese Verordnung steht schon 
auf der heutigen Tagesordnung. 

7. Entwurf einer Verordnung über die Neubil
dung einer Gemeinde Gröbenizell d.m Landkreis 
Fürstenfe1dbruck. Hiefür ist ·zustä'D!dig der Verfas
sungsausschuß. 

Aus der Mitte des Hauses sind folgende Initiativ
gesetzentwürfe vorgelegt worden: 

1. Antrag Stock und Fraktion ibetreffenrd Gesetz 
üiber die Teilnahme der Bewohner gemeindefreier 
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~ausmärkischer) Gebiete 'an den Gemeindewahlen. 
Dieser Gesetzentwurf wu!'de bereits im zuständigen 
Ausschuß vorberaten und steht auf der Tagesord
nung der heutigen Sitzung. 

2. Antrag Dr. Baumgartner und Frnkti:on betref
fend Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Grundsteuerfreiheit und Gebührenfreiheit für den 
so:zialen Wohnungsbau. Das Gesetz liegt dem Haus
haltsausschuß vor. 

3. Antrag Bezo}d und Fraktion ibetreffend Gesetz 
über die Ausbildung für das Lehramt an Volks
schulen (Lehrerbildungsgesetz). pieses Gesetz wird 
zuerst im kulturpolitischen Ausschuß vol"beraten. 

Das Haus nimmt von diesen Vor1agen Kenntnis. 

Der Präsident des Bayerischen Senats teilt mit, 
daß der Senat gegen folgende vom Landtag be
schlossene Gesetze keine Einwendungen erheibt: 

1. Gese.tz über gebührenpflichtige Verwarnungen 
durch die Polizei CV:erwarnungsgesetz). 

2. Gesetz über die Befdedung des Landtagsge
bäudes. 

Das Haus nimmt davon Kenntnis. 

Die vom Senat gegen das Gesetz über die Aner
kennung als Vierfolgte und gegen das Gesetz. gegen · 
die Verwendung von Kennzeichen verbotener Or
ganisationen erhobenen Einwendungen sind im 
Ausschuß für •Rechts- und Verfassungsfoageri be
reits behandelt worden und werden :in Kürze auch 
die Vollversammlung des Hohen Hauses beschäf
tigen. 

Der Ausschuß für Eing1aben und Beschwerden 
schlägt vor, als Gefängnisbeirat für die Jugendan
stalt· Laufen-Lebenau an Stelle des A!bgeordneten 
Huber Sebastian den Abgeordneten Kurz und als 
Gefängnisbeirat ·für die Strafanstalt Neudeck an 
Stelle des Abgeordneten Kure: den Abgeordneten 
Klammt zu :Pestimmen. - Das Haus !ist damit ein
verstanden. 

Die Mitglieder des Ausschusses zur Information 
über Bundesangelegenheiten werden gebeten, am 
Schlusse der Vol1sitzung zu reiner kwrzen Beratung 
hier im Plenarsaal zusammenzutreten und die Vor
sitzenden zu wählen. Die Stelle des erstell' Vor
sitzenden in diesem Ausschuß fällt turnusgemäß an 
die Fraktion det SPD. 

Zum Wort hat sich nun der He1rr Aibgeordnete 
Stock gemeldet. Ich erteile !ihm 'das Wort. 

' Stock (SPD): Meine Damen und HerTen! Vor vier
zehn Tagen ist mir vom Herrn Präsidenten der 
Entwurf einer Be1zirk~ordnung ohne Begründung 
zugeleitet worden. Als Vorsitzender des iRechts
und Verfassungsausschusses stehe ich kuf dem 
Standpunkt, daß wir die Bezirkso't'dnung n i c h t 
behandeln können, so1ange nicht die Begründung 
von der Regierung vorliegt. Sonst müßten wir ihn 
unter Umständen doppelt behandeln. Ich bitte die 
Mitglieder des Rechts- und Verfassungsausschusses, 
darauf Rücksicht zu nehmen. Sobald die Begrün• 
dung zugegangen ist, werden wir den Entwurf 
einer Bezirksordnung behandeln, nicht eher. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich glaube, daß ge
gen dieses Verfahren keine Erinnerung eThoben 
Wi!'d. 

Der Herr Staatsminister des Innern erbittet das 
Wort. Bitte, Herr Staatsmin'i:ster! 

Dr. Hoegne1·, Staatsminister: Der Entwurf einer 
Bezirksordnung ist dem Landtag auf ständiges 
Drängen vorläufig ohne Begründung rugeleitet 
worden. Die Begründung wird linden al1e:rnächsten 
Tagen nachfolgen. 

Präsident Dr. Rundhammer: Wir t11eten nunmehr 
in die Tagesordnung ein. Ich rufo auf Ziffer 1: 

Mündliche Anfragen gemäß § 44 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung. 

Als erster Fragesteller ist geme1det der Herr Ab
geordnete Meixner. Ich erteile !ihm das Wort. 

Meixner (CSU): Herr Präsident! Hohes Haus! 
Radio München hat über die Ausführungen der 
Frau Abgeordneten· Dr. Brücher auf dem ersten 
Landestag der Freien Demokratischen Partei in 
Regensburg folgendes berichtet: 

Dr. Hildegard Brücher verlangte Staatshilfe 
für die katastrophalen Zustände im bayerischen 
Schulwesen. Vor allem müsse das ungenügend 
finanzierte Berufsschulwesen durch den Staat 
besser unterstützt werden. Im Interesse des 
Unterrichtserfolges solle man auf Konfessions
schulen verzichten, 

(Hört! Hört! bei der CSU) 

da schon über 900 Zwergschulen in Bayern, die 
auf Grund des Schulorganisationsgesetzes ent
standen sind, für einen großen Kreis von ·Schü
lern unzulängliche Schulverhältnisse geschaffen 
hätten. 

Soweit Radio München. 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Unterricht 
und Kultus: 

1. Wieviele neue Volksschulen wurden nach In
. krafttreten des Schulorganisationsgesetzes errich
tet? 

· 2. Wieviele dieser Schulen wurden als Schulen 
der Bekenntnisminde.rheit oder als Gemeinschafts
schulen errichtet, daß he1ßt: wieviele dieser neuen 
Schulen sind nicht auf Erhöhung der Schülerzahl 
oder auf Errichtung von Siedlungen usw. zurück
zuführen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Anfrage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister für Unterricht und Kultus. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Hohes Haus! 
Meine Damen m;td Herren! Beide Anfragen glaube 
ich kurz mit den einschlägigen Ziffern beantworten 
zu können. 

Zur Frage 1: Wieviele neuen Volksschulen wur
den nach dem Inkrafttreten des Schulorganisations
gesetzes errichtet? Nach dem Inkrafttreten des 
Schulorganisationsgesetzes, das ist seit deml.August 
1950, wurden in Bayern 78 Schulen neu errichtet. 
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· Hievon sind 13 Gemeinschaftsschulen, 30 katholische 
Bekenntnisschulen, 35 evangelische Bekenntnis
schulen. 

Zur Frage 2: Von diesen 78 neuen Schulen mußten 
41 Schulen wegen Erhöhung der Schülerzahlen, 
wegen neuer Siedlungen usw. errichtet werden. Als 
Schulen der Bekenntnisminderheiten oder als Ge
meinschaftsschulen wurden errichtet 12 Gemein
schaftsschulen, 7 katholische Bekenntnisschulen und 
18 evangelische Bekenntnisschulen, also insgesamt 
37 Schulen mit 23 zusätzlichen Lehrstellen. Das bei 
6903 Schulen mit rund 26 000 Lehrkräften. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller ist gemeldet der Herr Abgeordnete Schrei
ner. Ich erteile ihm das Wort. 

Schreiner (BHE): Hohes Haus! Meine Anfrage 
richtet sich an das Staatsministerium des Innern: 

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um die 
Finanzierungshilfe für den sozialen Wohnungsbau 
aus Soforthilfemitteln in Höhe von je 1000 DM wei
terh~n zu :gewähren, da durch eiine Entschließung des 
Ministeriums von Mitte Februar 1952 den Regierun
gen Mitteilung ergangen ist, d?-ß keine Mittel mehr 
in Aussicht gestellt sind, obwohl am 29. Februar 
1952 üher 5 Millionen für. diesen Zweck zur Ver
fügung gestellt wµrden? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Staatsminister des 
Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Eine amtliche Mitteilung über das Ergebnis 
der Sitzung des Kontrollausschusses beim Hauptamt 
für Soforthilfe vom 29. Februar 1952 liegt der 
Staatsregierung bisher noch nicht vor. Sob_ald der 
von den Vertretern Bayerns und der Presse be
kanntgegebene Beschluß bestätigt ist und die Her
gabebedingungen festliegen, wird der auf Bayern 
entfallende Betrag - genannt wurden 5,28 Millio
nen D-Mark - dem Bedarf entsprechend auf die 
zuständigen Bewilligungsbehörden verteilt werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller erhält das Wort der Herr Abgeordnete Baur 
Leonhard. 

Baur Leonhard (CSU): Hohes Haus! Meine An
frage richtet sich an das Staatsministerium für Er
nährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Die große Brennholznot ist Anlaß zu Sorge und 
Erregung in weiten Kreisen der Bevölkerung. Die 
Forstfrevel mehren sich. Im Mai letzten Jahres 
wurde ein Antrag im Landtag behandelt, ausrei
chend Brennholz ·zur Verfügung zu stellen. Die 
Ministerialforstabteilung hat in Aussicht gestellt, 
zu dem wenigen anfallenden Brennholz in erhöhtem 
Maße Durchf_orstungsergebnisse und Stockholz zur 
Rodung freizugeben. Von dieser Maßnahme ist aber 
noch wenig zu spüren. Insbesondere weigern sich 
die Forstämter, das Stockholz freizugeben. 

Sind die Forstämter angewiesen, entsprechend 
dem seinerzeitigen Landtagsbeschluß Brennholz so
weit als möglich und zusätzliches Material, insbe
sondere Stockholz, freizugeben? Sind Privatforst
betriebe und Körperschaftswaldungen angeregt 
worden, dasselbe zu tun? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage beantwor
tet der Herr Staatssekretär im Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Maag, Staatssekretär: Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Der am 20. Juni 1951 vom Baye
rischen Landtag angenommene Antrag der Abge-

. ordneten Stegerer und Genossen betreffend Maß
nahmen zur Deckung des Brennholzbedarfs ist von 
der Staatsregierung in vollem Umfang vollzogen 
worden. Wenn in der Anfrage darauf hingewiesen 
wird, daß von dieser Maßnahme noch zu wenig zu 
spüren sei, so wird dabei übersehen, daß diese für 
den abgelaufenen Winter gedacht war und tatsäch
lich wesentlich zur Entlastung des Brennholzmark
tes beigetragen hat. Mit Schreiben vom 5. Dezember 
1951 hat mein Ministerium dem Bayerischen Land
tag von dem Ergebnis ausführlich Mitteilung ge
macht. Ich weise auf Beilage 2016 hin. 

Es sei aber nochmals wiederholt, daß in Erfüllung 
des Beschlusses des Bayerischen Landtags zusätz
lich zu den normalen Brennholzeinschlägen im 
Wege von Durchforstungen und Durchreiserungen 
folgende Brennholzmengen aufgebracht wurden: im 
Regieeinschlag 258 128 Raummeter, durch Selbst
gewinnung 192 239 Raummeter, ferner 39 733 
Raummeter Stockholz. Insgesamt wurden in dieser 
Sonderaktion also 490 100 Raummeter Brennholz 
allein im bayerischen Staatswald zusätzlich zur Ver
fügung gestellt. 

Bezüglich des Stockholzes besagte der Antrag 
ausdrücklich, daß die Stockholznutzungen in einem 
für die Forstverwaltung tragbaren Umfang zuge
standen werden sollen. Dabei können aus waldpfl.eg
lichen Gründen nicht alle Wünsche der Bevölkerung 
erfüllt werden; denn auf schweren Böden und an 
Hängen ist die Stockrodung waldschädlich und er
schwert die Wiederaufforstung. 

Privatforstbetriebe und Körperschaftswaldungen 
wurden angeregt, sich an erhöhter Brennholzbereit
stellung zu beteiligen. Leider muß festgestellt wer
den, daß man insbesondere in Gemeindewaldungen 
viel zu weit gegangen ist, indem man auf Druck der 
Gemeindebürger hin viel Nutzholz, insbesondere 
Grubenholz, zu Brennholz zusammengeschnitten 
hat. 

Die Staatsregierung wird besorgt sein, daß auch 
für den kommenden Winter möglichst viel echtes 
Brennholz zur Aufbereitung gelangt. Sie muß aber· 
immer wieder betonen, daß die Hausbrandfrage 
nicht durch Bereitstellung von Holz allein gelöst 
werden kann, sondern nur durch ausreichende Lie
ferung und Verwendung von Kohle. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächste Frage
stellerin erhält das Wort die Frau Abgeordnete 
Dr. Brücher. 

2 
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Dr. Brücher (FDP): Hohes Haus, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet si:ch an den 
Herrn Innenminister. 

Im Dezember 1951 trat das Bt:!-ndesgesetz zum 
Schutz der Jugend in der Oeffentlichkeit in Kraft. 
Dieses Gesetz bedarf eingehender Durchführungs
bestimmungen durch die Länder. 

Wir fragen an, wann mit diesen Ausfü~rungs
bestimmungen .zu rechnen ist und in welcher Form 
sie erlassen werden sollen, insbesondere ob man be
absichtigt, Vertreter der freien Wohlfahrtsverbände 
zu den Beratungen hinzuzuziehen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Staatsminister des 
Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Der Entwurf der bayerischen Ausführungs
bestimmungen zu dem am 2. Januar 1952 in Kraft 
getretenen Bundesgesetz zum Schutz der Jugend in 
der Öffentlichkeit vom 4. Dezember 1951 ist fertig
gestellt und wird in den nächsten Tagen den kom
munalen Spitzenverbänden und den Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege zur Stellungnahme zuge
leitet werden. Die Ausführungsbestimmungen wer
den in Form einer Bekanntmachung i:tn Bayerischen 
Staatsanzeiger veröffentlicht werden. Die Durch
führungsbestimmungen sind in engster Fühlung„ 
nahme mit den Verbänden der freien Wohlfahrts
pflege, den kommunalen Spitzenverbänden und dem 
Bayerischen Jugendring ausgearbeitet. Ein Vorent
wurf der Bekanntmachung wurde mit den Vertre
tern der genannten Verbände bereits abgesprochen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller erhält das Wort der Herr Abgeordnete 
Dr. Soenning. 

Dr. Soenning (FDP): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Zurückkommend auf meine kleine Anfrage in der 
63. Sitzung des Landtags und die Antwort des Herrn 
Staatsministers des Innern in der gleichen Sitzung 
frage ich: 

1. Liegt die schriftliche Begründung des Revisions
urteils vom 6. Dezember 1951 in Sachen Obermedizi
nalrat Dr. Schmidt nunmehr vor? 

2. Hat sich das Staatsministerium des Innern auch 
in der Zwischenzeit noch nicht in der Lage gesehen, 
das von Herrn Dr. Schmidt gegen sich selbst bean
tragte Dienststrafverfahren einzuleiten? 

3. Welche Maßnahmen hat die Gesundheitsabtei
lung beim Staatsministerium des Innern getroffen, 
um durch entsprechende Belehrung der Amtsärzte 
den Belangen der öffentlichen Gesundheit Rechnung 
zu tragen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Staatsminister des 
Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Das schriftliche Re
visionsurteil des Ober1andesgerichts München vom 

6. Dezember 1951 liegt inzwischen vor. Über den 
Antrag des Dr. Schmidt auf Einleitung eines Dienst
strafverfahrens konnte das Staatsministerium des 
Innern noch nicht entscheiden, da es vom Land
gericht Traunstein bisher weder die diesem über
lassenen Ministeriumsakten zurückerhalten, noch 
die Strafakten des Gerichts erlangen konnte. Nach 
Mitteilung des Landgerichts Traunstein vom 
6. März 1952 sind beiderlei Akten auf Anforderung 
zur Zeit an das Bundesministerium des Innern ver..: 
sandt. Aus welchen Gründen diese Anforderung er
folgte, ist nicht bekannt. ' 

Die Versendung der Akten geschah ohne vor
herige Verständigung des bayerischen Staatsmini
steriums des Innern. Wir werden dafür zu sorgen 
haben, daß bayerische Akten, wenn sie nach aus
wärts versandt werden sollen, jedenfalls erst mit 
Zustimmung des zuständigen Ministeriums ver
sandt werden können. 

(Bravo! bei der BP) 
Auf Grund der Erfahrungen bei der Typhus-Epi

demie in Neuötting wurden bisher zur Belehrung 
und Beachtung folgende Maßnahmen getrof~en: 

Innerhalb der Aus- und Fortbildungskurse, ·an 
d~nen sämtliche Amts- und Hilfsärzte der staat
lichen Gesundheitsämter teilgenommen haben, wur
den die Fragen der Seuchenbekämpfung ausführlich 
behandelt, wobei insbesondere die seit Kriegsende 
gewonnenen Erkenntnisse mitverwertet wurden. 
In gleicher Weise wurden die Gesundheitsaufseher 
in Lehrgängen entsprechend unterwiesen. Als Lehr
kräfte waren neben Vertretern für Hygiene und 
Bakteriologie auch die bayerische Landesanstalt für 
Wasserversorgung und die bayerische biologische 
Versuchsanstalt beteiligt. Im Rahmen der verschärf
ten Typhusbekämpfung wurde der Überwachung 
der Wasserversorgungsanlagen besonders Reehnung 
getragen und entsprechende Weisung durch Mini
sterialentschließung vom 6. April 1949 gegeben. 
Durch Ministerialentschließungen - vom 12. und 
30. September 1950 wurden die GesundheitSämter 
über den Verfahrensweg bei der Chlorung und 
über die Art der Einsendung der gechlorten Was
serproben unterrichtet. Ein ausführliches Chlo
rungsmerkblatt des bayerischen Landesamtes für 
Wasserversorgung steht zur Verfügung. Im Be
darfsfall ist auch die Beratung durch dieses Amt 
an Ort und Stelle gewährleistet. Sämtliche Gesund
heitsämter einschließlich der Nebenstellen wurden 
mit Chlornachweisgeräten ausgestattet, und zwar 
auf Grund der Ministerialentschließung vom 14. Ja
nuar 1951. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller erhält das Wort der Herr Abgeordnete 
Gräßler. 

Gräßler (SPD): Hohes Hau:s, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an das Unter
richtsministerium. 

Kiann das Sta.atsministerium für Unterricht und 
Kultus genaues Material vorlegen über 

1. die Anzahl der g.emeindlichen höheren Schulen, 

2. die Anzahl .der rauswärtigen Schüler an den ein
zelnen gemeindlichen höheren Schulen, 
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3. die finanzielle Auswil'kung der :Schulgeld- und 
Lernmittelfr.eiheit bei den einzelnen Schulträger
gemeinden und über .den Efo:fiuß des Gastschüler
problems? , 

· 4. Können im Rechnungsjahr 1952/53 dwrch Be
reitstellung von Ausgleichsmitteln die derzeitigen 
durch das Gastschülerprob1em hervorgerufenen 
Mißstände 1behoiben werden? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Staatsminister für 
Unte·rricht und Kult'lis. 

Dr. Schwalber, Staatsminister:.Hohes Haus! Ganz 
genaues Materiral über die eben .an mich gerichteten 
Fragen kann ich nicht v:or1egen; es würde eine zu 
detaillierte Untersuchung erfordern. Ich bin .aber 
dabei, genaues Matedal über die Kreisregierungen 
zu beschaffen. Für heute. ·d!arf ich zu den .an mich 
gerichteten Frragen kurz folgendermaßen Stellung 
nehmen: 

1. Die Anzahl der gemeindlichen höheren Lehr
anstalten· in Baye•rn ist mit 65 .anzugeben. 

2. Die Anzahl der auswärtigen Schüler an den 
einzelnen gemeindlichen höheren Lehranstalten, 
also der sogenannten Gastschüler, kiann nicht genau 
angeg.eben werden. Dem Ministerium sirid vorläufig 
nur die Prozentza·hlen bekannt. Sie ibelaufen sich 
bei den .am meisten betroffenen Gemeinden wie 
Marktbreit, Miesbach, Müh1dorf und Berchtesgaden 
auf über 70 Prbzent. 'Ich habe schon im Haushalts· 
ausschuß im einzelnen darauf hingewiesen. Dagegen 
spielt das· Gastschülerproblem in manchen Gemein
den, insbesondeTe in den g•rößeren Städten wie 
München, Nürnberg usw., nur eine untergeord:r;i.ete 
Rolle. 

3. Mit ·de•r finanziellen Auswirkung der Schul
geld- und Lernmittelfreiheit auf die gemeindlichen 
höheren Lehr·anstalten hat sich das Hohe Haus be
•reits in sed.ner Sit•zung vom 18. Dezember 1951 be
faßt. Damals wurde, wie Sie aus der Beilage 2076 
entnehmen können, der Beschluß gefaßt, die Staats
regierung wolle die vorliegenden Gesuche um Be
zuschussung oder Versfaatlichung gemeindlicher 
höherer Lehranstralten unter · Ed.nschaltung der 
Kreisregierungen sorgfältig üiberprüfen und einen 
Plan vorleg.en, in welcher Weise besonders gefähr
dete. Anstalten am Leben erhalten werden können. 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat inzwischen umfassende Erhebungen eingeleitet. 
Erst nach der.en Abschluß steht •ausreichendes Ma
terial zur Verfügung, das eine erschöpfende Beant
wortung der gestellten Fragen zuläßt. 

4. Inwieweit im Haushaltsjahr 1952 durch die 
Gewährung von Zuschüssen an die Gemeinden, 
welche eigene höhere Lehranstalten unterhalten, 
dde gegenwärtigen finanzieJlen Schwierigkeiten be
hoben werden •können, hängt von der Bereitstellung 
solcher ·Mittel im Haushalt ab. Es ist ·beabsichtigt, 
entsprechend einem Beschluß des Haushaltsaus
schusses die einschlägige Position .bei Kapitel 450 
Titel 218 um rund 3 Millionen D-Mark zu erhöhen. 

Die Stellungnahme des Finanzministers dazu kenne 
1ich noch nicht. Damit wäre nicht nur der Ausfall 
.auf Grund der vollständ:i:gen Durchführung der 
:Schulgeltd- und Lernmittelfreiheit dem Gesetz ent
sprechend berücksichtigt, sondern •auch die Mög
lichkeit gegeben, wieder angemessene Betriebszu.,. 
:schüsse zu gewähren. Diese Bet11ie1bszuschüsse muß
ten im Haushaltsjahr 1951 v·ermindert werden, weil 
in diesem Zeitraum zum erstenmal die Schulgeld
und Lernmittelfreiheit voll zur Auswirkung kam, 
jedoch nicht mehr Haushaltsmittel zur Verfügung 
standen als im voraus:g·egrangenen Jahr. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Frage
steller !ist gemeldet der Abgeordnete Bauer Georg 
(BHE). 

Bauer Georg (BHE): Hohes Haus! Meine Anfrage 
richtet sich an den Herrn .Sta·atsminister des Innern. 
Entspricht es den 'I1atsachen, daß der des mehr
fachen Mordes an Deutschen verdächtige Tscheche 
Frantisek Rroupa sich durch Flucht den deutschen 
Behörden und der ge!'echten Sü'hne entzogen hat? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird be
. antwortet durch den Herrn· Staatsminister des 

Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Mit Schreiben vom 
5. März 1952 ersuchte das Bundeskriminalamt, 
Außenstelle · Hamburg, den Landpolizeiposten 
Schleißheim, Anerkennungszeugen dafür festzustel
len, daß ed.ne am 8. Februar 1952 in Frankreich 
wegen illegalen Grenzübertritts festgenommene 
P•er-son ~dentisch sei mit dem von den deutschen 
Polizeibehörden gesuchten Frantisek Kroupa. Das 
Ersuchen des Bundeskriminalamts geht zurück auf 
·eine Mitteilung der französischen Polizeibehörde in 
.Str.aßburg. Die P.ersonengleichheit ist zur Zeit noch 
nicht einwandfr.ei festgestellt. 

Ferner darf bemerkt werden: Mit Fernschreiben 
des Präsiidiums der Landpolizei von Bayern vom 
8. November 1951 wurden alle bayedschen Polizei
dienststellen sowie die bayerischen Grenzpolizei
dienststellen, ferner alle außerbayevischen Grenz
polizeidienststellen des Bundesgebiets ·ersucht, Fran
tisek Kroupa für den F·all festzunehmen, daß er 
versuchen sollte, die Bundesgrenzen zu überschrei
ten. Bekanntlich wurde uns von den Besatzungs
behörden verboten, ihn wegen der dhm zur Last ge
legten T1aten verhaften zu .lassen und den deutschen 
Gerichten vorzuführen. 

(Hört, hört!) 

Ferner ersuchte das Polizieipräsidium München mit 
Fernschreiben vom 26. Januar 1952 und mit Fern
:sclireiben vom 2. Februar 1952 alle Polizeidienst
steHen der Bundesrepublik, insbesondere die Grenz
übergangsstellen ·und die Flughäfen, Frantisek 
Kroupa heim Versuch des Grenzübertritts festzu
nehmen. Ferner wurde am 5. Ferbru.ar 1952 das 
Polizeipräsidium München und die Che:ßdienststelle 
Obe1~bayern der Landpolizei angewiesen, Kroupa 
wegen des Verdachts d!es Besitzes falscher Papiere 
festzunehmen und ihn dem zuständigen deutschen 
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Richter vorzuführ·en. Endlich wuvde das Polizei
präsidium München am '20. Februar 1952 ersucht, 
erneut nach Kroupa zu fahnden und ihn gegebenen
falls festzunehmen. Kroupa konnte jedoch nicht 
ang,etroffen werden. 

(Hört, hört!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Dr. Kolarczyk. 

Dr. Kolarczyk (BHE): Herr Präsident, meine Da
und Herren! Medne Anfoage +ich tet sich ian den 
Herrn Staatsminister der Justiz. Sie hat folgenden 
Wort1aut. 

Als Mitglied des Beschwerdenausschusses des 
Bayerischen Landtags ·erhielt ich in einer der letz
ten Sitzungen 1diieses Ausschusses den Auftrag, über 
eine g1egen den Herausg1e'ber und Chefredakteur der 
„Passauer Neuen Presse", He.rrn Dr. Hans Kapfin
ger, gerichtete Beschwerde ·z,u re:flerieren. Im Ver
lauf meines Referats stellte ich ·d:em in der Sitzung 
anwesenden Vertreter des Justizministeriums drei 
Fragen, deren Formulierung ich wörtlich der mir 
zum Referat übergebenen Beschwerdeschrift ent
nahm. Di!e Frag·en bezogen sich unter ande'l:'em auf 
angeblich gegen Dr. Kapfinger schweibende Ermitt
lungsverfahren wegen jie eines Y,erbr,echens der 
A!btreibung und der Not:z;ucht, letztere b:eg.angen an 
Kindern. Der Antwort des Regierungsv,ertreters 
war zu entnehmen, daß solche Ermittlungsverfah
ren gegen Dr. Kapfinger tatsächlich schwebten be
ziehungsweise noch schweben. Obwohl ich also 
dfose Fragen an das Justizministerium nur in Er
füllung der mir als Mitglied des Beschwerdenaus
schusses obliegenden Referentenpflicht gestellt habe, 
hat mich Herr Dr. Kapfinger nun in der Nr. 29 der 
„Passauer Neuen Presse" in einem von ihm verfaß
ten Leitartikel „Der Skandal um Volkholz" in der 
unflätigsten Weise beleidigt. Einern Kolleg,en von 
der Bayernpartei ging es nicht anders. Auch der 
Landtag als solcher wird in dem betreffenden Ar-
tikel schwe:ristens dHfämiert. · 

Unter ausdrücklicher Feststellung der Tatsache, 
daß Herr Dr. Kapfinger in ·einem an den Herrn 
Präsidenten des Bayerischen Landtags gerichteten 
Schreiben' bereits iin der Form massiver Nötigung 
v'ernucht hat, die Absetzung der gegen ihn gerich
teten Beschwerde von der Tagesordnung des Be
schwerdenausschusses zu erreichen, frage ich nun 
den Herrn Staatsminister der Justiz: 

1. Was gedenkt der Herr Staatsminister zu tun, 
um ibayerisch:e Volksvertreter vor solch massiven 
Be1eidigiung·en und Y,erunglimpfungen zu schützen, 
denen sie sich durch Erfüllung ihrer Aibgeordneten
pflicht aussetzen? 

2. Ist der Herr Staatsminister in der Lage, in 
dem von mir vorgetragenen besonderen F1all die 
Einleitung eirres StrafV'er:ßahrens gegen Herrn 
Dr. K!apfinger zu veranlassen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
erteile ich das Wort dem Herrn Staatsminister der 
Justiz. 

Dr. Müller, Sta1atsminister: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich 1darf die „kurze" Anfrage 
kmiz beantworten. V.ergehen der einfachen Beleidi
gung (§ 185 Strafgesetzbuch), der üblen Nachrede 
(§ 186 Stra:ligesetzbuch), d:er Verleumdung (§ 187 
Strafgesetzbuch) und der politischen Verleumdung 
(§ 187 ·a Strafgesetzbuch) können nur verfo1gt wer
den, wenn der Beleidigte l!:üerwegen frist- und 
formgerecht Strafantrag stellt. Sobald ein solcher 
Str,afantrag vorliegt, wird die zuständige Staiats
anwaltschaft von sich aus, ohne daß es einer Wei
'Sung ihver Vorgesetzten, insbesond:er.e auch des 
Staatsministeriums der Justi:z hed1arf, die erforder
lich·en Ermittlungen pfleg,en und je Il!ach deren Er
gebnis die nach dem Gesetz gebotenen Entschlie
ßungen treffen. Dies gilt auch für den der Anfrage 
·zu Grurrde gelegten F·all. Es wird hier gegebenen
falls zu prüfen sein, ob ein Vergehen nach § 187 a 
Strafgesetzbuch vorliegt. § 187 a Stra:ligesetzbuch 
stellt die üble Nachrede gegen eine im politischen 
Leben des Vol:kes stehende Person unter Strafe, 
wenn sie öffentlich und aus Beweggründen began
gen wuvd:e, die mit der Stellung ·des Bel1eidigten 
im öffentlichen Leben zusammenhängen, und wenn 
die '.Dat g.eeignet ist; das öffentliche Wirken des Be-
1eidiigten erheiblich zu erschweren. In d'iesem Fall 
wär,e die Mindeststrafe drei Monate Gefängnis. 

{Aibg. Dr. Keller: Gute Aussichten!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Frag,esteller 
folgt der Herr Abgeordnete Gaßner; ich erteile iihm 
das Wort. 

Gaßner {BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfoage richtet sich an die ibaye
r.ische Sta;atsregierung. 

Im Juni v·ergangenen Jahr.es beauftragte d,as 
P1ell1Um des Bayerischen liandtags die St1aatsregie
ru'l1lg, in Bonn d1ahing·ehend zu :wirken, daß eine 
Änderung des Grundgesetzes in bezug auf die 
Wiedereinführung der Todesstrafe bei Mord durch
geführt wird. Wias hat die bayerisch1e Staatsregii:e
rung bis jetzt in dieser Ang,eiegenheit unternommen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird be
antwortet durch den Herrn Ministerpräsidenten. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident, 
meine Damen, meine Herren! Der Landtag hat in 
seiner Sitzung vom 21. Juni 1951 beschlossen, die 
Staatsregierung zu ersuchen, beim Bund auf' die 
Wiedereinführung der Todesstrafe bei Verbrechen 
des Mordes hinzuwirken. 

Die Staatsregierung hat sich deshalb mit der 
Bundesregierung, insbesondere mit dem Bundes
justizministerium in Verbindung gesetzt. Nach ver
schiedenen Korrespondenzen ist vom Bundesjustiz
ministerium am 8. Novemb'er 1951 folgende Antwort 
gekommen: 

Zu der Anregung des Bayerischen Landtags 
bemerke ich: 

„Die Bundesregierung kann die Frage der 
Todesstrafe zur Zeit nicht an die gesetzgeben
den Körperschaften des Bundes herantragen. 



Bayerischer Landtag - 74. Sitzung. Dienstag, den 11. März 1952 1615 

(Dr. Ehard, Ministerpräsident) 

Für eine Wiedereinführung der Todesstrafe 
würde eine Zweidrittelmehrheit sowohl im 
Bundestag wie auch im Bundesrat erforderlich 
sein. Am 27. März 1950 hat der Bundestag be
schlossen, über den Antrag der Bayernpartei 
vom 24. Februar 1950 auf Aufhebung des 
Art. 102 des Grundgesetzes zur Tagesordnung 
überzugehen. 

Bei dieser Sachlage muß abgewartet werden, 
welche Erfahrungen sich aus der Abschaffung 
der Todesstrafe ergeben, um nach geraumer 
Zeit zu überprüfen, ob eine Änderung der be
stehendenRegelung inBetraclit kommen kann." 

Ich habe übrigens diese Mitteilung des Bundesju
stizministeriums mit Schreiben vom 19. November 
1951 an den Herrn Landtagspräsidenten weiterge
leitet und, wenn ich mich nicht sehr täusche, auch 
im Plenum schon einmal bekanntgegeben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weiterer Frage
steller folgt der Herr Abgeordnete Ospald. Ich er
teile ihm. das Wort. 

· Ospald (SPD): Meine Damen und Herren! Meine 
Anfrage richtet sich an den Herrn Staatsminister 
des Innern. 

In der „Schwäbischen Landeszeitung" vom 
10. März 1952 wird von einem Bauprojekt berichtet, 
das den Bau einer Ringbrücke über die Donau zwi
schen· Neu-Ulm und Ulm vorsieht. 

Ich frage den Herrn Staatsminister des Innern, 
ob dieser Bericht auf Tatsachen beruht, und, wenn 
ja, .welche Vorarbeiten das Staatsministerium des 
Innern bereits getroffen hat, um diese zweifellos 
wichtige Verkehrsverbindung zwischen Bayern und 
Württemberg herzustellen.· 

Prasident Dr. Hundhammer: Die Anfrage beant
wortet der Herr Staatsminister des Innern. Ich er
teile ihm das Wort. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Die Baulast für die Erstellung der soge
nannten Ringbrücke liegt bei den Städten Ulm und 
Neu-lTlm. Soviel bekannt, hat sich auch die US-Be
satzungsmacht an der Erstellung einer Ringbrücke 
interessiert gezeigt und eine Kostenbeteiligung in 
Aussicht gestellt. Am 28. Januar 1952 fand im Rat
haus in Ulm eine Besprechung über den Bau der 
Ringbrücke statt, an der außer den Vertretern der 
Städte Ulm und Neu-Ulm auch Vertreter des Tech
nischen Landesamts in Ludwigsburg, der Obersten 
Baubehörde in München, der Regierung von Augs
burg sowie der zuständigen örtlichen Bauämter 
teilnahmen. Hierbei wurde der Bau der Ringbrücke 
als notwendig befunden. Die Erstellung der Brücke 
einschließlich der Zufahrtsrampen wurde als eine 
gemeinsame Baumaßnahme angesehen, deren Ge
samtkosten auf 2,8 Millionen D-Mark veranschlagt 
sind. Der Besprechung lag ein Vorentwurf des 
städtischen Tiefbauamts Ulm zugrunde. Hinsichtlich 
der Kostenaufbringung wurde folgender Vorschlag 
gemacht: Anteil der US-Besatzungsmacht 1,4 Mil-

lionen D-Mark, Anteil der Stadt Ulm 0,50 Millio
nen D-Mark, Anteil der Stadt Neu-Ulm 0,30 Mil
lionen D-Mark, Zuschuß des Landes Bayern 0,15 Mil
lionen D-Mark, Zuschuß des Landes Württemberg
Baden ebenfalls 0,15 Millionen D-Mark, Zuschuß 
des Bundes 0,30MillionenD-Mark, insgesamt 2,8 Mil
lionen D-Mark. Nach Mitteilung der Stadt Neu-Ulm 
liegt eine schriftliche Erklärung der US-Besatzungs
macht, und zwar des Post Engineers Augsburg, vor, 
in welcher eine Beteiligung an den Kosten, aller
dings ohne Zahlenangabe, zugesagt ist. Da der für 
die US-Besatzungsmacht in Aussicht genommene 
Anteil an den Baukosten in Höhe der Hälfte der 
Gesamtaufwendungen für die Durchführung der 
Baumaßnahme von entscheidender Bedeutung ist, 
sollte von den beiden Städten die Abgabe einer ein
deutigen Erklärung der US-Besatzungsmacht über 
die Höhe ihrer Beteiligung angestrebt werden. Es 
ist hier nicht bekannt, ob die Stadt Neu-Ulm bis
lang Verhandlungen wegen eines Zuschusses des 
Landes Bayern, etwa über den Finanzausgleich, 
mit dem bayerischen Staatsministerium der. Finan
zen geführt hat. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als· Fragesteller 
folgt der Herr Abgeordnete Dr. WiUlner. 

Dr. Wüllner (DG): Hohes Haus! Meine Anfrage 
richtet sich an den Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus. 

Im Lehrplan für Erdkunde in den höheren Schu
len Bayerns ist das gesamte Osteuropa nicht in der 
dritten Klasse bei Europa, sondern in der vierten 
Klasse mit Asien zusammen behandelt. Damit wird 
praktisch die ganze osteuropäische Geschichte mit 
der Asiens in einem kaum vertretbaren Maße ver
quickt. 

Da in allen übrigen höheren Schulen der Bundes
republik die Lehrpläne für Erdkunde Osteuropa 
gemeinsam mit dem übrigen Europa behandeln, 
frage ich den Herrn Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, ob er es erstens für richtig hält, daß 
der Lehrplan der höheren Schulen Bayerns Ost
europa mit Asien zusammenwirft, und ob er zwei
tens bereit ist, in diesem Punkt den Lehrplan der 
höheren Schulen Bayerns dem Lehrplan der übri
gen Bundesländer anzupassen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage beantwor
tet der Herr Staatsminister für Unterricht und Kul
tus. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Hohes Haus! Diese 
Frage wurde mir erst vor etwa zehn Minuten unter
breitet, so daß ich keine Gelegenheit hatte, mit der 
zuständigen Abteilung meines Ministeriums zu 
sprechen. Soweit ich aber im Bilde bin, handelt es ' 
sich nicht um eine hermetische Abtrennung Ost
europas vom übrigen Europa, sondern die Eintei
lung ist darauf zurückzuführen, daß eben in Ost
europa ein Staat besteht, der zu seinem größeren 
Teil zum Erdteil Asien gehört. Es werden im Lehr
stoff der 3. Klasse in der Erdkunde alle europäischen 
Länder mit Ausnahme von Rußland behandelt. Ich 
persönlich halte. es für zweckmäßig, den russischen 
Staat nicht in zwei Teile zu zerlegen, ·sondern ihn 
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einheitlich zu behandeln. Es kann bei den Schülern 
nur dann ein richtiger Begriff von Rußland ent
stehen, wenn sie sich darüber klar werden, daß der 
größere Teil Rußlands eben zu Asien gehört. So ist 
es zu erklären, daß Rußland zusammen mit Asien 
im Lehrstoff einer Klasse an den höheren Lehr
anstalten behandelt wird, und zwar im selben Lehr
stoff wie auch Australien und Ozeanien. 

Im übrigen ist die Einteilung unseres Erdkunde
unterrichts in Bayern folgendermaßen geregelt: In 
der 1. Klasse wird ausgehend von der Kenntnis der 
Heimat Bayern und das übrige Süddeutschland be-· 
handelt, in der 2. Klasse das übrige Deutschland, 
insbesondere Mittel- und Norddeutschland sowie 
eine Übersicht über Österreich, $chweiz, Polen und 
die Tschechoslowakei, in der 3. Klasse das übrige 
Europa mit Ausschluß von Rußland, in der 4. Klasse 
Rußland mit Asien, Australien und Ozeanien. 

Ich finde, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn 
dieser Fragenkomplex, der den russischen Staat 
als politische Größe betrifft, in einer Klasse zu
sammen behandelt wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Frage
steller der Herr Abgeordnete Klotz. 

Klotz (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn 
Staatsminister des Innern. 

Ist der Herr Innenminister in der Lage, Auskunft 
zu geben, bis wann der Entwurf eines zweiten Ge
setzes zum Abschluß der politischen Befreiung in 
Bayern dem Landtag wieder vorgelegt wird. Dieser 
Entwurf war bereits Gegenstand der Beratung in 
der 51./52. Sitzung des Rechts- und Verfassungsaus
schusses am 30. Oktober 1951. Wodurch ist diese 
lange Verzögerung zu erklären? 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Beantwortung 
der Frage erteile ich das Wort dem Herrn Staats
minister des Innern. 

Dr. lloegner, Staatsminister: Ich bin für diese 
Frage nicht zuständig. Ich bitte zu eruieren, wel
cher Staatsminister zuständig ist. 

(Heiterkeit) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich frage den Herrn 
Staatsminister der Justiz, ob er in der Lage ist, .die 
Frage zu beantworten. - Da das der Fall ist, er
teile ich ihm das Wort. 

Dr. Müller, Staatsminister: Ich bin als Chef der 
Justizverwaltung zwa~ auch nicht zuständig, habe 
aber vom Herrn Ministerpräsidenten den Auftrag, 
das Sonderministerium abzuwickeln, und kann er
klären, daß der Entwurf zu einem Abschlußgesetz 
den Kabinettsmitgliedern zugeleitet wurde und 
demnächst im Ministerrat besprochen werden wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weiterer Frage
steller erhält das Wort der Herr Abgeordnete Elsen .. 

Elsen (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Der Bayerische Landtag hat in seiner letz-

ten Sitzung der vergangenen Legislaturperiode eine 
Eingabe der Landräte des Steigerwaldes betreffend 
die Notlage dieses Gebiets der Regierung zur Wür
digung überwiesen. Ich erlaube mir, die Staatsre
gierung zu fragen, was zur Ausführung dieses,Land
tagsbeschlusses seither ges<ili.ehen ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird be
antwortet durch den Herrn Staatssekretär im Wirt
schaftsministerium. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Guthsmuths, Staatssekretär: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Im Herbst 1950 hat der 
Bayerische Landtag der Staatsregierung eine Ein
gabe zur Würdigung überwiesen, die im wesent
lichen folgenden Inhalt hatte: 

· Die Staatsregierung wird ersucht, der Bun
desregierung nahezulegen, den Steigerwald als 
Notstandsgebiet zu erklären und Maßnahmen 
zu ergreifen, die geeignet erscheinen, den struk
turellen Notstand zu beheben. 

In diesem Zeitpunkt war die Aktion, in deren 
Verlauf die Festlegung der Sanierungsgebiete durch 
den Bund erfolgte, bereits abgeschlossen. 

Das bayerische Wirtschaftsministerium, Landes-, 
. planungsstelle, mußte bei Benennung der bayeri
sch~n Sanierungsgebiete nach den vom Bund fest
gesetzten Merkmalen verfahren. Diese Merkmale 
stellten insbesondere auf eine ungewöhnlich hohe 
Arbeitslosigkeit an Einheimischen und Flüchtlingen 
zu einem bestimmten Stichtag, erhebliche Wohn
dichte unci geringe agrarische Ertragslage ab. Bei 
den Untersuchungen hatte sich einwandfrei ergeben, 
daß das Gebiet des Steigerwaldes zwar als wirt
schaftlich unterentwickelt, keineswegs aber als aus
gesprochenes Notstandsgebiet im Sinne der Sanie
rungsgrundsätze bezeichnet werden kann. Diese 
Feststellung wird durch die neuesten Arbeitslosen
ziffern vom Dezember 1951 und Januar 1952 be
stätigt. Eine Meldung des Steigerwaldes als Sanie
rungsgebiet des Bundes wäre deshalb zum damali
gen Zeitpunkt aussichtslos gewesen. 

Neuerdings ist die Bundesregierung an die Län
derregierungen mit der Aufforderung herangetre
ten, diejenigen Gebiete des Landes zu melden, die 
nach der derzeitigen Lage als Notstandsgebiete an
gesprochen werden können. Das bayerische Staats
ministerium für Wirtschaft wird nunmehr erneut 
versuchen, den Steigerwald dafür vorzuschlagen. 

(Abg. Stock: Aber den Spessart nicht vergessen!) 

- Darauf komme ich noch. Es ist völlig ungewiß, ob 
die Vorschläge der Länder in einem so weitgesteck
ten Rahmen anerkannt werden. 

Das bayerische Wirtschaftsministerium war in 
den vergangenen Jahren bemüht, die Wirtschaft 
des Steigerwaldes im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten zu fördern. Das Gewerbe bekommt 
dm:ch die Ansiedlung bedeutender Betriebe der 
Holzbe- und -verarbeitung einen Aufschwung, und 
die bereits bestehenden Betriebe sind nach Mög
lichkeit gefördert worden. Desgleichen ist bei der 
Durchführung von Notstandsarbeiten und ver
kehrsverbessernden Maßnahmen dem Steigerwald 
wiederholt besondere Berücksichtigung eingeräumt 
worden. 
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Im Zusammenhang mit dem Zwischenruf des 
Herrn Abgeordneten Stock eine Bemerkung: Grund
sätzlich muß bei allen diesen Anregungen auf neue 
Sanierungs- oder Notstandsgebiete darauf hinge
wiesen werden, daß, je mehr diese Gebiete nach 
Zahl und Umfang zunehmen, desto geringer natür
lich die besonderen Hilfsaktionen werden, auf die 
die bisherigen Hauptnotgebiete in Bayern einen 
berechtigten Anspruch haben müssen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als, Frage
steller der Abgeordnete Dr. Huber. Ich erteile ihm 
das Wort. · 

Dr. Huber (SPD): Meine Anfrage richtet sich an 
das Justizministerium. 

Der Vorsitzende des Standgerichts gegen Canaris 
und Genossen, Dr. Thorbeck, vor einigen Tagen 
wegen Mordverdacht verhaftet, ist auf Grund der 
Rechtsanwaltsordnung vom 6. 11. 1946 in Neustadt/ 
W.aldnab als Rechtsanwalt zugelassen worden. 

War seine Spruchkammereinstufung so günstig, 
daß ihm die Zulassung nicht versagt werden konnte? 
Wenn ja, was hat das Staatsminister~um für Son
deraufgaben durch die öffentlichen Kläger der 
Spruch- und Berufungskammer und durch den Kas
sationshof seinerzeit veranla,ßt, um eine seiner Be
lastung entsprechende Einstufung zu erreichen? 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Frage wird be
antwortet durch den Herrn Staatsminister der Ju
stiz, der die Aufgaben des früheren Sonderministe
riums in seinen Geschäftsbereich übernommen hat. 

Dr. Müller, Staatsminister: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Dr. Otto Thorbeck ist am 
30. l.Vj:arz 1950 als Rechtsanwalt beim Landgericht 
Nürnberg-Fürth zugelassen worden. Durch Ent
scheidung der Lagerspruchkammer Nürnberg-Lang
wasser vom 7. Oktober 1948 war er in die Gruppe 
der Mitläufer eingereiht worden. Seiner Zulassung 
stand demnach kein Hindernis entgegen. Die Frage, 
ob er in den letzten Jahren Prozesse wegen Hoch
verrats, Landesverrats, Sabotage habe durchfüh
ren müssen, hat er im Fragebogen mit „nein" be
antwortet. Als in dem Strafverfahren vor dem 
Schwurgericht München gegen Huppenkothen fest
gestellt wurde, daß Dr. Thorbeck Vorsitzender des 
Standgerichts war, durch das der Admiral Canaris 
im Jahre 1945 zum Tode verurteilt wurde, wurde 
der Minister für politische Befreiung sofort hier
von ven!tändigt; ebenso wurde der Generalstaats
anwalt in Nürnberg gebeten, ein ehrengerichtliches 
Verfahren mit dem Ziel der Ausschließung aus der 
Rechtsanwaltschaft einzuleiten. Mit Beschluß des 
Oberlandesgerichts Nürnberg vom 10. Oktober 1951 

·wurde gegen Dr. Thorbeck ein Vertretungsverbot 
erlassen. Das ehrengerichtliche Verfahren und die 
Wiederaufnahme des Spruchkammerverfahrens 
wurde bis zur Entscheidung des Strafverfahrens 
ausgesetzt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als weiterer Frage
steller ist gemeldet der Herr Abgeordnete Dr. Bun
gartz. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Bungartz (FDP): Herr Präsident, meine Da
, men und Herren! Da ich nicht eruieren konnte, an 
welches J.\i'Iinisterium ich meine Anfrage zu richten 
habe, richte ich sie an den Herrn Ministerpräsiden
ten. 

Ist es richtig, daß die Bayerische Lagerversorgung, 
Organisation Steffen, einen Kredit von 180 000 DM 
zum Ausbau der von ihr betriebenen Teigwaren
fabrik in Würzburg erhalten hat? Wenn ja, wie ver
trägt sich diese Maßnahme mit der Bekannt
machung der Staatsregierung vom 7. Februar 1950, 
wonach sich die Bayerische Lagerversorgung auf 
die Aufgabe der Versorgung der Flüchtlings- und · 
DP-Lager mit Lebensmitteln und auf die Schul
speisung zu beschränken hat und aufzulösen ist, 
sobald diese Aufgaben erfüllt sein werden? 

Präsident Dr. Hundhammer: Diese Frage wird be
antwortet durch den Herrn Staatssekretär im 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. · 

Maag, Staatssekretär: Die Bayerische Lagerver
sorgung stellt seit Jahren die für ihren Verbrau
cherkreis benötigten Teigwaren„ rund 90 Tonnen 
monatlich, in ~inem eigenen Teigwarenherstellungs
betrieb her. Die Fabrikationsmaschinen waren im 
Laufe der Zeit derart veraltet, daß der Betrieb ohne 
Auswechselung der Maschinen nicht mehr wirt
schaftlich arbeiten konnte. Seit langem drängte die 
Lagerversorgung darauf, neue Maschinen einsetze11 
zu dürfen. Die Auswechselung wurde immer wieder 
hinausgeschoben, bis sie unaufschiebbar wurde. Der 
interministerielle Beirat der Lagerversorgung 
mußte deshalb 150 000 DM für die Auswechselung 
der Maschinen unter folgenden Bedingungen ge
nehmigen. 

1. Die neuen Maschinen müssen so in das bundes
eigene Gebäude eingefügt werden, daß sie jederzeit 
entfernt werden können und nicht zum Bestandteil 
des Gebäudes werden;. 

2. die Produktion darf durch die neuen Maschinen 
nicht erweitert und die hergestellte Ware nur im 
Absatzbereich der Lagerversorgung untergebracht 
werden. 

In der jüngsten Zeit wurden diese Aufgaben der 
Lagerversorgung infolge Wegfalls der DP-Versor
gung und Einschränkung der Schulspeisung verrin
gert. Aus diesem Grund wurde der Einbau der 
neuen Maschinen vorläufig gestoppt. Es wird aber 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Gc;;lder 
für die Erstellung der Anlage nur aus Geschäfts
überschüssen der Lagerversorgung aufgebracht 
wurden. Die etatmäßige Ablieferung 1950/51 an 
das Finanzministerium von 6 Millionen D-Mark 
und 1951/52 vori 6,5 Millionen D-Mark zuzüglich 
einer Sonderzuweisung für die Flüchtlingsverwal
tung in Höhe. von 40 000 DM werden dadurch nicht 
berührt. Die Frage der Auflösung oder des Um
baus der Lagerversorgung ist zur Zeit Gegenstand 
von Verhandlungen zwischen den beteiligten Mini
sterien. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als letzter Redner 
ist gemeldet 'der Herr Abgeordnete Knott. Ich er
teile ihm das Wort. 
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Knott (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn 
Staatsminister des Innern. „ 

Auf Antrag der Abgeordneten Knott, Dr. Fisch
bacher und Fraktion, Dr. Hundhammer (CSU) und 
Sebald (SPD) vom 9. 8. 1951 hat der Bayerische 
Landtag am 20. 12. 1951 beschlossen, die durch die 
Hochwasser des Inns in den Gemeinden Hochstätt, 
Marienberg, Vogtareuth und Rott verursachten 
unmittelbaren Schäden in Höhe von 83 000 DM ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht aus Mitteln des 
Haushalts zu ersetzen. Die Staatsregierung wurde 
beauftragt, diese Mittel in den Haushalt 1951 ein
zuplanen. Diese Einplanung erfolgte im Haushalt 
des Staatsministeriums des Innern, Einzelplan III, 
für das Rechnu:ngsj·a:hr 1951, der am 2. 2. 1952 gemäß 
Beilage 2293 vom Bayerischen Landtag genehm~gt 
wurde. Ich frage den Herrn Staatsminister des In
nern, wann mit der Auszahlung der Entschädi
gungssumme gerechnet werden kann, da sich die 
Geschädigten in einer katastrophalen Notlage be
finden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Beantwortung 
erfolgt durch den Herrn Staatsminister des !nnern. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Die bereitgestellten 
Mittel werden ausgezahlt, sobald das Finanzmini
sterium dem Staatsministerium des 'Innern die er
forderlichen Betriebsmittel zugewiesen hat. 

Präsident Dr. Hundhammer: Damit ist die Frage
stunde abgeschlossen. Es würde nunmehr zur 0Be
ratung heranstehen die Ziffer 2 der Tagesordnung: 
Interpellation des Abgeordneten Meixner und Frak
tion betreffend Kulturhoheit der Länder (Bei
lage 2371). Auf Grund einer Absprache unter den 
Fraktionen wird aber die Besprechung dieser In
terpellation zunächst zurückgestellt. Wir werden 
im Laufe der Beratungen uns über die Behandlung 
der vorliegenden sieben Interpellationen noch im 
Ältestenrat unterhalten. Der Ältestenrat wird auf 
morgen 14 Uhr einberufen. 

Ich schlage vor, die vordringlichen, zum Teil an 
Termine gebundenen übrigen Punkte der Tages
ordnung vorweg zu behandeln. 

(Abg. Dr. Keller: Zur Geschäftsordnung!) 

Zur Geschäftsordnung der Herr Abgeordnete 
Dr. Keller! 

Dr. Keller (BHE): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich möchte meinen, ein so wichtiger Punkt wie die 
Frage des Wahlrechts der Bewohner ausmärkischer 
Gebiete sollte vorweg behandelt werden. Wenn wir 
Hilfe bringen wollen, muß sie schnell gegeben wer
den. Der Senat muß dazu noch Stellung nehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter 
Dr. Keller, dieses Hinweises hätte es nicht bedurft. 
Dieser Punkt der Tagesordnung steht heute so nahe 
an der Beratung, daß er sicher noch im Laufe des 
Nachmittags behandelt wird. 

Ich rufe auf Ziffer 3 der Tagesordnung: 

Schreiben des Staatsministeriums der Justiz 
betreffend Aufhebung der Immunität des Ab
geordneten Haußleiter. 

Berichterstatter über die Beratung des Geschäfts
ordnungsausschusses (Beilage 2278) ist der Herr 
Abgeordnete Kiene; ich erteile ihm das Wort. 

Kiene (SPD), Berichterstatter: Der Antrag auf 
Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Hauß
leiter wurde in der 15. Sitzung des Ausschusses für 
Geschäftsordnungsfragen am 11. Februar 1952 be
handelt. BeriGhterstatter war meine Wenigkeit, 
Mitberichterstatter der Herr Abgeordnete Michel. 

Es lag ein Schreiben des Oberstaatsanwalts beim 
Landgericht München I vom 7. Januar 1952 vor, nach 
welchem die Aufhebung der Immunität des Abge
ordneten Haußleiter eines Gedichtes wegen bean
tragt wurde, das die Zeitschrift „Die Deutsche Ge
meinschaft" veröffentlicht hatte. Das Gedicht trägt 
den Titel „Von der schwarzen Flagge" und stellt 
eine Schmähung der Hoheitssymbole der Bundes
republik dar. 

Oberstaatsanwalt M a y r erblickte in dem Ge
dicht eine Schmähung der Flagge der Bundesrepu
blik und einen beabsichtigten Angriff auf die ver
fassungsmäßige Ordnung, die den Tatbestand des 
§ 96 Absatz I Ziffer 2 in der Fassung des Straf
rech tsänderungsgesetzes erfüllt. 

Abgeordneter H au ß 1 e i t e r erklärte, es handle 
sich um ein altes Geusenlied aus dem 17. Jahrhun
dert, das ihm ein Historiker geschickt habe. Diese 
Tatsache allein beweise, daß das Lied keinen An
griff auf die Bundesrepublik darstellen könne. 
Wenn man wolle, könne man aus dem Gedicht einen 
Angriff auf die Mächte von Jalta herauslesen, die 
sich in die Beute Deutschland teilten. 

Der Abgeordnete H o f e r meinte, wenn das Ge
dicht deshalb, weil es alt ist, keinen Angriff auf die 
Bundesrepublik darstelle, dann könne es auch 
keinen Angriff auf Jalta bedeuten. Vor 1933 seien 
unter dem Schutz der Immunität Presseangriffe 
gegen die Republik geführt worden. Diese Zustände. 
dürften sich nicht wiederholen. Wer einen Angriff 
auf die Bundesrepublik unternehme, müsse sich da
für auch vor dem Richter verantworten. Deshalb 
trete er für die Aufhebung der Immunität ein. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r wies darauf hin, daß 
nach dem bayerischen Pressegesetz kein Abgeord
neter verantwortlicher Schriftleiter oder Heraus
geber einer periodisch erscheinenden Druckschrift 
sein dürfe. Nach dem Inhalt des Gedichts sei der 
Galeerenwimpel offenbar aus der ehemaligen 
schwarzweißroten Fahne geschneidert worden. Man 
habe aus ihr Adler und Schwert herausgeschnitten, 
und dann bleibe das übrig, was die heutige Bundes
fahne darstelle, die einem Galeerenwimpel gleich
gestellt wird. 

Abgeordneter Hau ß 1 e i t e r entgegnete, dieses 
Gedicht trete für einen Zustand der Freiheit ein, der 
im Gegensatz stehe zu einem Zustand der begrenz
ten Freiheit.' Es sei ·ein Irrtum ,zu .glauben, das Ge
dicht enthalte einen Angriff auf die Demokratie. 
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Das Lied sei keine Verhöhnung der Symbole der 
Bundesrepublik, sondern gebe dem Zustand der 
Unfreiheit und der Trauer darüber Ausdruck. Die 
Fahne Schwarz-Rot-Gold werde überhaupt nicht 
erwähnt. Ausdrücklich werde aber gefordert, diese 
Flagge zu zeigen. Es sei absurd, den Versuch zu 
unternehmen, in diesem alten Lied, das höchstens 
eine Anspielung auf die Teilung Deutschlands und 
den Zustand der Unfreiheit enthalte, einen Angriff 
auf die demokratische Freiheit zu erblicken. 

; 

Abgeordneter Dr. L a c h e r b au e r glaubte, man 
könne die Sache dadurch aus der Welt.schaffen, daß 
Haußleiter erkläre, es sei ihm ferne gelegen, die 
Hoheitszeichen der Bundesrepublik herabzuwürdi
gen; er könne nicht verstehen, wie man dazu 
komme, dieses Gedicht so auszulegen. Der Inhalt 
des Gedichtes wende sich lediglich gegen die Teilung 
beutschlan~s durch die fremden Mächte. Wenn' 
Haußleiter diese Erklärung abgebe, sei jeder Zwei-

. fel ausgeschaltet und es bestehe keine Veranlassung 
mehr, eine Verhandlung deshalb aufzuziehen. Mit 
einer solchen Erklärung könne man sich zufrieden
geben. 

Abgeordneter H au ß 1 e i t e r war bereit, diese 
Erklärung abzugeben. Er bemerkte, er werde nie
mals die Flagge der Bundesrepublik angreifen. In 
seiner Partei bestehe die ausdrückliche Weisung, 
dies zu unterlassen. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r hielt das Ge
dicht zwar nicht für glücklich in unserer schwieri
gen Zeit, hielt es aber nicht für ausreichend, um die 
Immunität aufzuheben. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r schloß sich dieser 
Auffassung an, insbesondere weil Abgeordneter 
Haußleiter diese Erklärung abgegeben habe. Er 
hoffe, daß diese Erklärung für lange Zeit gültig sei. · 

Die Aufhebung der Immunität wurde gegen zwei 
Stimmen bei zwei Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Ich bitte das Hohe Haus, sich dem Beschluß anzu
schließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem Vor.schl!ag des Ausschusses beitritt, wolle sich 
vom Platz ·erheben. - Ich bitte um die Gegen
pro·be. - Stimmenthaltungen? - Der Ausschuß
besch1uß ist vom Plenum mit großer Mehrheit ge
billigt. 

Ich rufe auf: 

Schreiben des Staatsministeriums der Justiz 
betreffend Aufhebung der Immunität des Ab
geordneten Michel. 

Die Berichterstattung üiber die Beratung des Ge
schäftsordnungsa.wischusses (Beilage 2278) über
nimmt der Herr Abgeordnete Weggartner; ich er
teile i'hm das Wort. 

Weggartner (BP), Berichterstatter: Herr Prä
stdent, meine Damen und Herren! In der 15. Sitzung 
des Ausschusses für. die Geschäftsordnung wurde 
ein Antr·ag des Staatsministeriums der Justiz auf 

Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Michel 
{Nr. 9217) be-h!andelt. Berichterstatter war ich, Mit
berichterstatter Herr A'bgeoDdneter Elzer. Dem An
trag 1ag eine Anzeig·e der Schutzmannschaft Mün
chen zugr.unde, Il!ach welcher der Abgeordnete 
Michel am 23. November 1951 gegen 15 Uhr 35 Mi
nuten mit seinem PKW in der Maximilianstraße 
Hausnummer 31 geparkt hat, obwohl :an der ge
nannten Stelle Parkverbotsschilder gut sieht.bar 
aufgestellt wa11en. Das Fahrzeug wurde 20 Minuten 
:an der bezeich:neten SteUe .geparkt, ohne ibe- oder 
entl!aden .zu werden. Durch das Parken wurde der 
zu dieser Zeit überaus starke Fahrverkehr in der 
Maximilianstraße erheblich ibehindert. Die Rück
kunft des F1ahrers konnte nicht abgewartet werden. 

Da es sich in d1esem Falle um eine ausgespro
chene Bagiatellsache handelt, der·en Ahndung in der 
Folgezeit durch die wieder gesetzlich zugelassene 
gebühr·enpflichtige Verwarnung an Ort und Stelle 
erledigt werden kann, beschloß der Ausschuß bei 
einer Stimmenthaltung, dem Antrag auf Aufhebung 
der Immunität des Abgeordneten Michel nicht statt
·zugeben. Ich ibitte das Hohe Haus, diesem Beschluß 
beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer. In dieser Angelegen
heit ist der Herr A!bgeordnete Weishäupl zum Wort 
gemeldet. Ich erteile ihm .das Wort. 

Weishäupl (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Der Geschäftsordnungsa.usschuß hat 
beschlossen, die Immunität des Herrn Kollegen 
Michel und auch die des Herrn Abgeordneten Ner
linger, dessen Fiall sogleich •behandelt wird, nicht 
aufzuheben. Ich vermag mich der Auffassung des 
Geschäftsordruungsausschu:sses leider nicht anzu
schließen. Selbstverständlich nehme ich keine Stel
lung ein gegen die Person der beiden betroffenen 
A!bgeordneten, sondern sie gilt grundsätzlich. Meine 
Stellungnahme richtet sich .gegen eine zu groß
zügige Auffassung in der Frage der Immunität 
überhaupt. Ich weiß, daß auch in weiten Kreisen 
der Öffentlichkeit der Wunsch laut geworden ist, 
die Immunität einzmschränken. Artikel 28 Aibsatz 3 
der hayerischen Vierf.assung geht ·außerordentlich 
weit, er l>autet: 

Jedes Strafverfahren gegen ei:n Mitglied des 
Landtags und jede Haft oder sonstige Beschrän
kung seiner persönlichen Freiheit wird auf 
Verlangen des Landtags für dl:e Dauer der 
Tagung .aufgehoben. 

Meine und auch di·e Meinung 1anderer Kreise ist 
nun die, Sinn und Zweck des Immunitätsaufhe
bungsverfahrens kann nur der sein, daß ein Ge
schäftsordnungsausschuß gewissenhaft üiberprüft, 
ob etwa eine Anzeige erstattet worden .ist, um 
einem Volksv~rtreter politische Schwierigkeiten zu 
machen oder - ein ·anderer Fall - ihn in seiner 
Ehre zu kränken, oder aber, und dias ist wohl der 
wichtigste Gesichtspunkt, die Arbeit der Volksver
tretung und der Mitglieder einer Volksvertretung 
zu beeinträchtigen. 

(Abg. Bantele: Das ist doch vor vier Wochen 
eingehend behandelt worden! - Abg. Bezold: 
Damals ist die Wiahl noch nicht angestanden.) 

4 
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Nun ist das im Falle der Aufhebung der Immunität 
wegen eines Verkehrsdelikts -

(Abg. Hantele: Das ist schon stundenliang be-
handelt worden!) 

- Herr Kollege Bantele, stören Sie mich doch 
nicht! Ich habe das Recht, hier heraufzutreten und 
zu sprechien. Sie ·können sich ·dann zum Wort mel
den. Jedenfalls kann man bei der Aufhebung der 
Immunität wegen eines Verkehrsdelikts nicht von 
von ·einer politiSchen A!bsicht, irgendeinen Gegner 
auszuschalten, oder giar von einer Beeinträchtig•ung 
der Par1amentsarbeit spr·echen: Sie wissen, meine 
sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, durch 
eine Schrift, die föe erhalten haben, daß der Bun
destag sich grundsätzlich iauf den Standpunkt stellt, 
die ·Genehmigung z,ur Strafverfolgung bei Ver~ 
·kehrsdelikten zu erteilen. 

{Abg. Dr. Barumg1artner: Die haben ja alle 
Chauffeure!) 

- Herr Kollege Dr. Baumgartner, das spielt keine 
Rolle. Ich trage nur meine Auffassung vor, und 
dieses Recht habe ich in diesem Hohen Haus·e. 
J.edenfalls stelle ich fest, daß sich der Deutsche 
Bundestag - und ~eh stelle mir vor, daß er in der 
Fria,ge der Immunität aruch eine gewisse Praxis 
hat - grundsätzlich auf den Standpunkt gestellt 
hat, :ziur Verfolgung von Verkehrsdelikten wird die 
Immunität im allgemeinen aufgehoben .. 

(A!bg. Dr. Keller: Die. A!bgeordneten dort 
:fahren auch nicht selbst.) 

Wlie ist denn die Praxis in Bayern, wie sie sich 
durch die allzu großzügige Auslegung des Immuni
tätshegriffo heriausgebüdet oh!at? Aus der Statistik 
des Archivs des Bayerischen Landtags geht ·her
vor, daß in der zweiten Tagung der zweiten Wahl
perdode die Fälle der Immunitätsaufhebung bezie
hungsweise Nichtaufhebung wegen Verkehrsdelik
ten mit an erster Stelle stehen. Der Herr Präsident 
<dieses Hohen Hauses hat einmal so am Rande auf 
einen Zwischenruf .bemerkt, es gebe hier immer 
nur anständige Abgeordnete.· Ich bezweifle nicht, 
was der Herr Präsident damals gesagt hat, 

(Heiterkeit) 

möchte aber trotzdem zwei Typen von Abgeord
neten unterscheiden. Der eine Typ ist folgender: 
Wenn der .A!bgeordnete gegen irgendein Gesetz, 
meinetwegen die Straßenverkehrsordnung, verstößt 
und es kommt ein Polizist, der ihn fassen :n;iöchte, 
dann ist die erste Reaktion die, daß er seinen Land
tagsausweis herauszieht und sagt: Ich bin der Herr 
Landtagsabgeordnete Max Meier. Dann gibt es 
einen anderen Typ, und dazu rechne ich die an
ständigen Abgeordneten, 

(Rufe: Oho!) 

diie auf ihre A!bgeordneteneigenschaft nicht Bezug 
nehmen, wenn sie mit der peinlichen Angelegen
heit eines Verkehrsdelikts zu tun haben, sondern 
dem Polizisten nur angeben: Ich heiße - meinet
wegen - Max Meier, bin geboren am soundsoviel
ten, habe den und den Beruf und wohne da und 
da. Wenn diese Kategorie von Abgeordneten im 

Bayerischen Landtag nicht sehr zahlreich vertreten 
wäre, dann hätte sich der Geschäftsordnungsaus
schuß schon sehr oft mit Verkehrsdelikten von Ab
geordneten befassen müssen. 

(A!bg. Dr. Baumgartner: Der dritte Typ sind 
1dJie A!bgeordneten mit Chauffeuren!) 

- Herr Kollege Dr. Baumgartner, ich habe auch 
keinen Chauffeur, sondern fahre selbst. Ich bin 
auch ein kleiner Sünder in Bezug auf die Verstöße 
gegen die Str.aßenv·erkehrsordnung . .A!ber ich habe 
es anders gemacht. Ich habe dem Polizisten nicht 
.gesagt, daß !ich der Abgeordnete K!arl Weishäupl 
·bin, 

(Abg. Dr. Korff: Also ein anständiger Abg·e
ordneter!) 

sondern ich habe nur meine Personalien angegeben. 
Ich habe hier zwei Str.aföefehle. 

(Heiterkeit - Zuruf: Er hat Sie eben ni'cht 
gekannt!) 

- Das spielt gar keine Rolle. Es g1bt wahrschein
lich ebenso viele Baumgartner wie Weishäupl. 

(Abg. Dr. Korff: Das ist unverkennbar! -
Heiterkeit!) 

J edenfal1s darf ich feststellen, daß es zweierlei Aus
fertigung.en von Strafbefehlen g·eben kann, eine 
Ausfertigung mit der .A!dresse: Herrn Karl Weis
häupl, Geschäftsführer lin München-Feldmoching, 
und eine zweite Ausfertigung mit der Anschrift: 
Herrn K!arl W eishäupl, MdL, Geschäftsführer in 
München-F·eldmoching. Wenn der betreffende Ab
geordnete dem Polizisten, der die Anzeige zu 
machen hat, nicht sagt, daß er Abgeordneter ist, 
bekommt er eben seinen Strafbefehl, und dann tut 
er gut, a.m nächsten oder übernächsten .Tag nach 
Zustellung dieses Strafbefehls seine Strafe zu be
zia'hlen. 

(Beifall links) 

So habe ich es gemacht. Wenn das alle Abgeord
neten tun würden, bräuchte sich der Geschäftsord
nungsausschuß mit diesen Fragen überhaupt nicht 
zu beschäftigen. Jedenfalls können Sie nicht be
streiten, daß die verfassungsmäßige Unabhängigkeit 
des P.arlaments in keiner Weise beeinträchtigt wird, 
wenn die Immunität eines A!bgeordneten wegen 
eines einfachen Verkehrsdelikts aufgehoben wird. 
Ich werde jedenfalls aus :den Gründen, die ich hier 
sachlich vorgetragen habe, gegen den Beschluß des 
Geschäftsordnungsausschusses stimmen, weil der 
einfache Mann auf der Straße, weil es das Volk 
nicht versteht, daß es h:ier zweierlei Recht gibt, 
nämlich ein Recht für den einfachen St1aatsbürger 
und ein besonder·es Recht für den A!bgeordneten, 
der sich in diesem Fall hinter seine Immunität ver
stecken ·kann. 

(Beifall links) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
!ist der Herr Abgeordnete Saukel geine1det. Ich er
teile i'hm das Wort. 

Saukel (BP): Hohes Haus, meine Damen uµd Her
ren! Herr Kollege Weishäupl hat gegen die Auto
fahrer Stellung genommen. Das ist sowohl bei der 
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Presse •als auch bei der Bevölkerung sehr populär. 
Ich vermisse aber, daß Herr Abgeordneter W·eis
häupl nicht die Konsequenz gezogen hat, zu be
antragen, daß der Artd.kel über die Immunität 
üiberhaupt aufgehoben wivd, wenn er schon auf 
dem Standpunkt steht, es dürfe nicht zweierlei 
Recht geben. Denn d1e Immunität bedeutet zweierlei 
Recht. Ich verstehe mich nicht, warum Herr Ab
geovdneter Weishäupl nicht das gleiche vorge1bracht 
hat, als diie Aufhebung der Immunität von Abge
ordneten, auch von Parteifreunden des Herrn Ab
geordneten Weishäupl wegen Bele1digung hier ohne 
Debatte abgelehnt wurde. Die Ehre eines Menschen 
steht meiner Ansicht nach viel höher, als wenn 
einer falsch geparkt hat. Man verschiebt überhaupt 
die.-Horizonte, wenn man so tut, als ob einer, der 
falsch parkt, geradezu ein Verbrecher wäre, wäh
reilld der andere, der jemanden im Schutze der 
Immunität •beleidigt, ohne weiteres damit rechnen 
kann, daß der Bayerische Landtag seine Immuni
tät auch mit der Stimme des Herrn Abgeordneten 
Weishäupl nicht aufhebt. Die Sache erinnert mich 
im übrigen an einen alten Witz, der mir einmal 
als Student erzählt wurde, als es noch staubige 
Straßen in München gab. Damals sagte ein Münch
ner: Der Teufel soll sie holen, die elendigen Male
füzkarrn mit ihrem Staub". Nach einer Pause setzte 
er :dazu: Wenn sie nrur nicht so teuer wären, daß 
man sich auch einen leisten könnte! Das ist die 
Stimmung, die hier geweckt wird. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Michel. 

Michel (CSU): Es wurde gesagt, daß ich ein un
anständiger Abgeordneter sei, weil ich falsch ge
parkt habe. Ich möchte dazu nur folgendes richtig
stellen: Ich habe in der Maximilianstraße meinen 
Wagen kurz geparkt, um in ein Geschäft zu gehen. 
Leider habe ich mich dort drei Minuten länger als 
die Viertelstunde aufgehalten, die man einen Wa
gen an einer Stelle mit Parkverbot stehen lassen 
kann„ Hätte ich den Scliutzmann selbst gesproch~n 
und gesehen, so hätte ich, wie es üblich ist, 2 DM 
Verwarnungsgebühr gezahlt und der Fall würde 
heute nicht behandelt. Dies möchte ich lediglich zu 
der Behauptung, daß ich ein unanständiger Ab
geordneter sei, feststellen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Stock. 

Stock (SPD): Meine Damen und Herren! So ist 
es nicht, wie es jetzt hingestellt wurde, als ob Kol
lege Weishäupl ~us besonderen Gründen, weil am 
30. März die Gemeindewahlen stattfinden, dazu 
gesprochen hätte. Sie werden sich entsinnen kön
nen, daß ich vor etwa einem dreiviertel Jahr zu 
demselben Thema gesprochen habe. Als die Im
munität :geschaffen wurde, hat man nicht daran 
gedacht, daß sich ein Abgeordneter auf die Immu
nität soll berufen können, wenn er eine verkehrs
·widrige Handlung begangen hat. Ich bin der Auf-

fassung: Wenn ich angezeigt werde, lasse ich das 
„MdL" weg und zahle meine fünf oder zehn Mark 
Strafe genau so wie jeder andere Sterbliche auch. 
Dann hat d'er Landtag damit nichts zu tun. 

(Abg. Eberhard: Herr Abgeordneter Michel 
hat sogar bezahlen wollen!) 

Was brauchen wir uns also· im Geschäftsord
nungsausschuß ·noch mit der Sache zu befassen, 
wenn Herr Abgeordneter Michel die Strafe bezahlt 
hat? 

(Abg. Michel: Das kann ich nicht!) 

- Dann laß die MdL.-Sache weg; dann kannst Du 
zahlen wie jeder andere. Wir können aber keine 
besonderen Rechte für uns beanspruchen. Wenn 
wir falsch ·geparkt, ein Halteschild überfahren ha
ben oder durch eine Ortschaft statt 40 60 Kilo
meter gefahren sind, so müssen wir zahlen. Der 
Landtag sollte sich in Zukunft damit nicht be
schäftigen. 

(Abg. Eberhard: Und nicht dazu: reden!) 

- Doch„nachdem ein anderer dazu gesprochen hat. 

Deshalb sollten wir die Immunität eines Ab
geordneten, der bei einem Verkehrsdelikt die Strafe 
nicht zahlt, aufheben, damit er die Strafe zahlt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir kommen zur 
Abstimmung. Wer dem Ausschußvorschlag, die 
Immunität nicht aufzuheben, beitritt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Der Ausschuß
vorschlag ist mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 3 der Tagesordnung: 

Schreiben des Staatsministeriums der· Justiz 
betreffend Aufhebung der Immunität des Ab
geordneten Nerlinger. 

Über die Verhandlungen des Ausschusses (Bei
lage 2278) berichtet der Herr Abgeordnete Piper; 
ich erteile ihm das Wort. 

Piper (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Ausschuß für die Geschäftsordnung 
hat sich in seiner 15. Sitzung vom 11. Februar 1952 
mit einem Schreiben des Staatsministeriums der 
Justiz betreffend Aufhebung der Immunität· des 
Abgeordneten Nerlinger beschäftigt. Als Tatbe
stand lag eine Feststellung der Polizeidirektion 
Augsburg zugrunde, wonach der Kollege Nerlinger 
am 22. November 1951 und am 19. November 1951 
mit seinem Personenkraftwagen von der Halder-. 
straße in die Hermannstraße in Augsburg ein vom 
Verkehrspolizisten gegebenes Sperrzeichen nicht 
beachtet haben soll. 

Herr Kollege Nerlinger, der in der eingangs er
wähnten Sitzung gehört wurde, erklärte, daß der 
Verkehrsposten _an dieser Stelle so ungünstig auf
gestellt sei, daß ihn die Kraftfahrer nicht sehen 
können. Im übrigen bat Kollege Nerlinger, man 
möge ihm Gelegenheit geben, die Strafe von 10 DM 
zu zahlen. Ich möchte zu Ehren des Kollegen Ner
linger ausdrücklich feststellen, daß er sich bemüht 
hat, sein Geld los zu werden. · 

Nach einer Aussprache, wobei sich die Redner 
gegen eine Aufhebung der Immunität wandten, 
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faßte der Ausschuß den einstimmigen Beschluß, 
die Immunität des Abgeordneten Nerlinger nicht 
aufzuheben. ich bitte das Hohe Haus, diesem Be
schluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor; wir kommen zur Abstimmung. Wer 
.dem Aus.schußvorschlag die Zustimmung erteilt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Der Aus
schußvorschlag ist mit Mehrheit zum Beschluß er
hoben. 

Ich schlage dem Hohen Hause 'vor, nunmehr zur 
Ziffer 5 der Tagesordnung überzugehen. - Da
gegen erhebt sich keine Erinnerung. 

Ich rufe also auf den 

Antrag des Abg. Stock und Fraktion betref
fend Entwurf eines Gesetzes übe:r die Teil
nahme der Bewohner gemeindefreier (ausmär
kischer) Gebiete an den Gemeindewahlen (Bei
lage 2339). 

Zur Berichterstattung über die Verhandlungen 
des Rechts- und Verfassungsausschusses (Bei
lage 2357) erteile ich das Wort dem Herrn Abge
ordneten Junker. 

Ju.nker (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
hat sich in seiner 73. Sitzung mit dem Antrag der 
Abgeordneten Dr. Wüllner, Dr. Becher, Kiene, von 
Knoeringen und Stock sowie dem·Antrag des Herrn· 
Dr. Keller und Fraktion betreffend Wahlrecht der 
Bewohner ausmärkischer Gebiete befaßt. Er hat 
sich dann in seiner 75. Sitzung mit meiner Bericht
erstattung - Mitberichterstatter _war der' Herr Ab
geordnete Simmel - mit dem vom Herrn Abge
ordneten Stock und Fraktion eingebrachten An
trag betreffend den Entwurf eines Gesetzes über 
die Teilnahme der Bewohner gemeindefreier (aus
märkischer) Gebiete an den Gemeindewahlen be
schäftigt. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r sprach sich zunächst 
dagegen aus,. in einem Gesetz einen Zustand zu 
legalisieren, der gegen den Grundgedanken d'er 
Gemeindeordnung verstoße, dii,= die Selbstverwal
tung der Gemeinden nur durch die Gemeindebür.
ger festlege. Die Kann-Bestimmung des vorliegen
den Entwurfs stelle eine Verwässerung des Selbst
verwaltungsrechts der Gemeinden dar. Auf die 
Vorhaltungen · erwiderte der R e g i e r u n g s v e r
t r e t e r , daß es sehr wohl möglich sei, in einem 
Sondergesetz das allgemeine Gesetz, in diesem Fall 
die Bayerische Gemeindeordnung, zu durchbrechen. 
Man könne sehr wohl durch· dieses Gesetz von den 
allgemeinen Vorschriften abweichen. Verfassungs
rechtliche Bedenken sah er im Gegensatz zum Be
richterstatter im neuen Gesetzentwurf nicht. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r sprach sich für 
die Annahme des Gesetzentwurfs aus. Der B e -
r i c h t e r s t a t t e r wollte das Gesetz in dieser 
Form nicht bejahen. 

Durch Beschluß des Ausschusses wurden dann 
die einzelnen Artikel des Gesetzes, wie es in Bei-

lage 2339 dem Hohen Hause vorliegt, mit 13 gegen 
5 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen angenom
men, wobei gegenüber dem ursprünglichen Gesetz
entwurf der Artikel 4 folgende Fassung erhielt: 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 16. Fe
bruar 1952 in Kraft. 

Ich stelle dem Hohen Haus anheim, dem Aus
schußbeschluß stattzugeben . 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich schlage dem 
Hohen Hause vor, die allgemeine und die beson
dere Erörterung miteinander zu verbinden und auf 
die erste Lesung unmittelbar. die zweite Lesung 
folgen zu lassen. - Es erhebt sich kein Wider
spruch. Es wird so verfahren. 

Eine Wortmeldung zur Aussprache in der ersten 
Lesung liegt mir nicht vor; die Aussprache ist ge• 
schlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Ihr liegt 
zugrunde der Wortlaut des Gesetzes auf Bei
lage 2339. 

Ich ruf~ auf den Artikel 1 mit folgendem Wort-
laut: · 

Gemeinden können die von ihnen verwal
tungsmäßig betreuten Bewohner gemeinde
freier (ausmärkischer) Gebiete beim Vorliegen 
der allgemeinen Voraussetzungen zur Teil
nahme an den Gemeindewahlen zulassen. In 
diesem Fall tritt an die Stelle eines sechs
monatigen Aufenthalts in der Gemeinde (Art. 6 
Albs. 1 Ziffer 2 GemWG) ein entsprechender 
Aufenfüalt in dem .gemein:defreien Gebiet. 

Wer diesem Artikel 1 die Zustimmung erteilt, 
wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? -
Gegen 3 Stimmen bei ,5 Stimmenthaltungen an
genommen. 

Ich rufe auf den Artikel 2. Er lautet: 

(1) Regelungen im Sinne des Artikels 1 trifft 
die Gemeinde im Rahmen ihres Selbstverwal
tungsrechts (Art. 11 Abs. 2 Satz 2 B. Verf.). 

(2) .A!b1ehnende Entscheidungen können nur 
nach Maßgaibe des § 36 des Gesetzes über die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit angefochten wer
den. 

Wenn sich keine Erinnerung erhebt, wird über 
den ganzen Artikel in einem abgestimmt. 

Wer ihm die Zustimmung erteilt, wolle Platz 
behalten. - Stimmenthaltungen? - Bei 2 Stimm
enthaltungen angenommen. Gegenstimmen· wa,ren 
nicht da. 

Ich rufe auf Artikel 3. Er lautet: 

Die zum Vollzug dieses Gesetzes erforder
lichen Ausführungsvorschriften erläßt das 
Staatsministerium des Innern. 

Wer diesem Artikel die Zustimmung erteilt, 
wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? 
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 4. Er lautet: 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 16. Fe
bruar 1952 in Kraft. 

Wer ihm die Zustimmung erteilt, wolle Platz be
halten. - Stimmenthaltungen? - Der Artikel 4 
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ist einstimmig angenommen. Damit ist die erste 
Lesung des Gesetzes beendet. 

Wir treten, wie beschlossen, sofort in die zweite 
Lesung ein. Ich eröffne die Aussprache. - Hiezu 
meldet sich niemand. Die Aussprache ist geschlos
sen. Wir kommen zur Abstimmung gemäß den 
Beschlüssen der ersten Lesung. 

Ich rufe auf Artikel 1 - ohne Erinnerung, Ar
tikel 2 - ohne Erinnerung, Artikel 3 - ohne Er
innerung, Artikel 4 - ohne Erinnerung. Ich stelle 
fest, daß die Artikel auch in der zweiten Lesung 
die Zustimmung des Hauses gefunden haben. Da
mit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das 
ganze Gesetz. Ich schlage vor, diese Schlußabstim
mung in einfacher Form vorzunehmen. · - Es er
hebt sich kein Widerspruch. Ich werde so verfahren. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hohen Hau
ses, die dem Gesetz in der Fassung der Beschlüsse 
der ersten und zweiten Lesung die Zustimmung 
erteilen, sich vom Platz zu erheben. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Das 
Gesetz ist mit Mehrheit angenommen. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz über die Teilnahme der Bewohner ge
meindefreier (ausmärkischer) Gebiete an den 
Gemeindewahlen. 

Ich stelle fest, daß auch die Überschrift des Ge
setzes die Zustimmung des Hauses gefunden hat. 
Dieser Punkt der Tagesordnung ist damit erledigt. 

Ich schlage nunmehr vor, entsprechend der Zif-
fer 1 des ersten Nachtrags zur Tagesordnung die 

Berichte des Ausschusses für den Staatshaus
halt und des Ausschusses für Rechts- und Ver
fassungsfragen zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über Steuergut
scheine (Beilage 2395) 

entgegenzunehmen. - Das Haus ist damit einver
standen. 

Als Berichterstatter über die Verhandlungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt (Beilage 2402) 
erteile ich das Wort dem Abgeordneten Ortloph. 

Ortloph (CSU), Berichterstatter: 'Herr Präsident, 
Mitglieder des Bayerischen Landtags! Ich darf dar
auf aufmerksam machen, daß ich die vom Herrn 
Präsidenten angeführten Beilagen trotz aller Be
mühungen leider noch nicht bekommen konnte, 
weil sie noch nicht gedruckt sind, wie mir der 
Landtagsbote swgte. Trot21dem ibin ich in der Lage, 
Bericht zu erstatten. 

(Brf.VO!) 

Ich darf darauf hinweisen, daß der Berichterstat
ter - -

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Berichterstat
ter, die eine der Beilagen, nämlich die Beilage 2395, 
darf ich Ihnen hiermit überreichen. 

Ortloph '(CSU), Beriichterstiatter: Der Senat hat in · 
seinem Gutachten auf Anlage 37 :erklärt, <laß die 

mannigf.achen Bedenken, die gegen die Steuergut
sche~ne früher ins Feld geführt worden sind, durch 
die praktische Handhabung aus ·dier Welt geschiafft 
und die Änderungen, die ä.n dem Gesetz vorgesehen 
sind, lediglich technischer Natur sind und im allge
meinen eüne 'Verbesserung der ganzen Sachlage 
herbeiführen dürften. Der Senat weist ausdrücklich 
darauf h;in, daß die Staatskasse zirka 150 Millionen 
D-Mark zur Einlösung der Steuergutsch·eine ab 
31. März 1952 bereitstellen müßte, wenn dem Ände
rungsgesetz nicht ,zugestimmt würde. Diese Be
lastung .könnte .der Staatshaushalt nicht ertragen. 

Im Ausschuß für den Staatshaushalt wurde dieses 
Gesetz eingehend beraten. Der Haushalts.ausschuß 
hat dem vorliegenden Änderungsgesetz d.n seinen 
beiden Artikeln einstimmig 2lUgestimmt. Ich bitte 
Sie, dem Beschluß des Haush1altsiausschusses bei
zutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Berichterstat
tung über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfass1ungsfragen (Beüage 2402) er
teile ich das Wort :dem Herrn Abgeovdneten Zilli-
1biller. 

Zillibiller {CSU), Berichtersfatter: Meine Damen 
und Herren! Der Verfassungsausschuß h!at das Ge
setz in seiner letzten Sitzung überprüft und dabei 
mit Freuden festgestellt, daß gerade das Gesetz 
über die Steuergutscheine dasjenige Gesetz ist, · 
gegen das bis heute noch keine Verfassungsklage 
erhoben worden ist. Er hat :darn.ufhin die EDgän
zungen überprüft und festgestellt, diaß die ger-ingen 
materiellen Änderungen, die in dem Gesetz vor
kommen, auch keine neuen rechtlichen Bedenken 
he.rvorrufen können. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich· schl·age dem 
Hohen Hause vor, auch bei diesem Gesetzentwurf 
die erste un:d die zweite Lesung unmittelbar auf-

1 einander folgen ·ZU lassen und die allgemeine Er
örterung mit der besonderen zu vea:ibinden. - Da
.gegen erhebt sich keine Erinnerung. 

Wir treten in die erste Lesung ein. Ich ·eröffne 
die Ausspr.ache. - Eine Wortmeldung liegt hier 
nicht vor; die Ausspr.ache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ihr liegt zugrunde 
der Wortlaut des Gesetzes auf BeiJiage 2395. 

Ich rufe auf den A~ti:kel 1. Dieser lautet: 

Das Gesetz üiber Steuergutscheine vom 31. Ok
·tober 1950 (GVBL S. 223) wird geändert wie 
folgt: 

Liegt ·die Drucksache dem Hohen Hause nicht 
vor? 

(Zurufe: Doch!) 

- Darf ich mir ersparen, die hier 1aufgezählte lange 
Liste der Änderungen zu ver lesen? 

. (Zustimmru:ng) 

- Ich nehme Bezug auf die Ihnen vorliegende 
Drucksache 2395. 

Wer 1dem Artikel 1 in der Ihnen bekannten Form 
zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimmenthal
tungen? - Ich stelle <lie einstimmige Annahme fest. 



1624 Bayerischer Landtag - 74. Sitzung. Dienstag, den 11. März 1952 

(Präsident Dr. Hundhammer) 

Ich rufe auf den Artikel 2, dessen T·ext Ihnen 
ebenfalls vorliegt. Der Artikel erklärt d.n hbsatz 1 
das Gesetz für dringlich und stellt fest, daß es am 
31. März 1952 in Kraft tritt. Die Absätze 2 und 3 
brauche ich gleichfalls nicht zu verlesen. 

Wer dem Artikel 2 d.n der vorliegenden F1assrung 
die Zustimmung erteilt, wolle Platz behalten. -
Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, daß auch 
Artikel 2 einstimmig ang·enommen ist. 

Damit d.st die erste Lesung beendet; wir treten 
in die ·zweite Lesung ein. , Ich. eröffne die Aus
sprache. - Eine Wortmeldung erfolgt nicht. - Die 
Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dabei liegen die 
Beschlüsse der ersten Lesung zugrunde. 

Ich rufe auf Artikel 1. - Ohne Erinnerung. Ar
tikel 2. - Ohne Erinnerung. Ich stelle fest, daß die 
beiden Artikel die Zustimmung des Hauses auch in 
der zweiten Lesung gefunden haben. Damit ist die 
zweite Lesung beendet. 

Wir kommen ,·zrur S c h l u ß ab s t i m m u n g 
über das ganze Gesetz. Ich schlage vor, sie ebenfalls 
in einfacher Form vorzunehmen. ~ Dagegen er
hebt sich keine Erinnerung;· ich werde so verfahren. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hohen Hauses, 
die dem Gesetz in der Fassung der Beschlüsse der 
ersten und der zweiten Lesung die Zustimmung 
erteilen, sich vom Platz zu erheben. - Ich stelle die 
einstimmige Annahme fest. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 
Steuergrutscheine. 

Auch die Überschrift des Gesetzes hat die Zu
stimmung des Hauses gefunden. Damit ist auch 
dieser Gegenstand der T·agesordnung erledigt. 

Ich rufe nunmehr auf die Ziffer 4 der Tagesord
nurrg: 

Berichte zum Entwurf eines Gesetzes über den 
. Abschluß von übereinkommen zwischen der 

Bayerischen Staatsregierung und der Deut
schen Bundesbahn (Beilagen 2245, 2381, 2393). 

Über die Verhandlungen des husschusses für 
den Staatshaushalt berichtet der Herr hbgeordnete 
Eberhard; ich erteile <ihm das Wort. 

Eberhard (CSU), Berichterstatter: Herr PräsMent! 
Meine Damen und Herren! Der husschuß für'den 
Staatshaushalt hat sich in seiner 88 .. Sitzung mit 
dem Entwurf eines Gesetzes über den Abschluß 
von übereinkommen zwischen der bayerischen 
Staatsregierung und der Deutschen Bundesbahn, 
abgedruckt auf Beilage 2245, beschäftigt. Bericht
erstatter war Abgeordneter Eberhal'd, Mitbericht
erstatter der Herr hbgeordnete Haas. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r erinnerte daran, daß 
sich der Haushalts-ausschuß mit diesen überein
kommen schon einmal ausführlich •beschäfti:gt habe. 
Die Angelegenheit sei rurückgestellt wo!'den, weil 
die Frage der Bereitstellung der Refün:anzierungs
inittel im Rahmen des ·außerordentlichen Haushalts 

nicht geklärt war. Nunmehr habe rdie Staatsregie
rung den Entwurf eines Gesetzes ·vorgelegt und 
dies•em ·eine ausführliche Begründung beigegeben: 
Man könne dem Gesetzentwurf wohl ohne weitere 
A;ufklärung durch die Vertreter des F1inanz- und 
des Verkehrsministeriums zustimmen. 

Auch der Mi t b er i c h t erstatte r hielt län
gere Ausführungen für überflüssig. Die vor.gesehe
nen Projekte seien für Bayern nur vorteilhaft. Die 
Kosten trage praktisch die Bundesbahn; Bayern 
leiste nur einen Vorschuß, sei aber wirtschaftlicher 
Nutznießer. 

Ministerialdirektor B r u n n e r vom v;erkehrs
ministeriium erklärte, die Bundesbahn warte nur 
noch auf ·den Beschluß ·des1 Landtags und habe 
schon angefragt, ob sie Bindungen eingehen könne. 

Auf Antrag ·b e i d e r B er ich t er s t a·t t e l? 

wu!'de der Gesetizentwurf einstimmig genehmigt 
mit der Maßgaibe, daß Artikel 2 folgende F>assung 
erhält: 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Fe
·bruar 1952 in Kraft. 

Ich empfehle Ihnen, diesem Beschluß des Haus
hal tsausschrusses beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Berichterstat
tung über die Verh•andlungen des Rechts- und Ver
fassungsausschusses gemäß Beilage 2393 erteile ich 
das VTort dem Herrn hbgeordneten Saukel. 

Saukel '(BP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren[ Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß hat sich in seiner Sitzung vom 
6. März 1952 mit dem Entwurf eines Gesetzes über 
den Abschluß von übereinkommen zwischen der " 
Bayer-ischen Staatsregierung und der Deutsche.q. 
Bundesbahn (Beilage 2245) befaßt. Berichterstatter 
war .A!hgeordneter Saukel, Mitberichterstatter Ab
geordneter Dr. Fischer. Aru.f Antrag betder Bericht
erstatter stimmte der Ausschuß dem Gesetzent
wurf in der vom Haushaltsau•sschuß beschlossenen 
F.assung zu. Ich bitte, diesem Antrag stattzugeben . 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich schlage dem 
Hohen Haus vor, auch bei d~esem Gesetzentwurf 
die allgemeine und die besondere Erörterung mit
einander ·zu verbinden und auf die erste Lesung 
unmittel!har die zweite Lesung folgen zu lassen. -
Es erhebt sich kein Widerspruch; ich werde so ver·
fahren. 

Wir treten in ·die erste Lesung ein. Ich eröffne 
die Aussprache. Hierzu meldet sich der Herr Ab
.geordnete Bantele; ich erteile ihm das Wort. · 

Bantele (BP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herr-en! In der Begründung des Gesetzentwurfs 
sind unter II c) Nr. 2 und 3 für die Beschaffung von 
Personenwagen bei der Fahr.z·eugindustrie in Bay
ern für den filinsatz im bayerischen Netz 1,9 Mil
lionen und für die InstandsetZ'llng von Fahrzeugen 
0,5 Millionen D-Mark angesetzt. Ich möchte den 
Herrn Vertreter des Verkehr.sministeriums bitten, 
zu klären, ob •es sich bei der Beschaffung von 
Personenwagen um Omnibusse handelt, so daß eine 
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von bayerischen Steuergeldern, finanzierte Kon
kurrenz des bayerischen privaten Kraftwagen- und 
Omnibusverkehrsgewerbes entsteht, und ob nicht 
eine Möglichkeit ibesteiht; daß wie in der privaten 
Wirtschaft ein ·Betrieb von sich arus die Renovie
rung und Instandsetzung von Fahrzeugen •aus eige
nen Mitteln durchführt. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine weitere Wort
meldung erfolgt nicht. Die Aussprache ist geschlos
sen. 

(Abg. Bantele: Ich habe eine Anfrage an den 
Vertreter des Ministeriums gestellt!) 

- Die Anfrage wird noch beantwortet. 

Brunner, Minister~aldirigent: Herr Präsident, 
meine Damen rund Herren! Bei den Personenwagen 
in Ziffer 2, nach denen Herr Abgeordneter Bant'ele 
gefragt hat, handelt es sich lediglich um Schienen
.fahrzeuge, und zwar um Reisewaigen, die in der 
Hauptsache im Berufsverkehr eingesetzt, werden 
sollen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen.· Wir stimmen ab gemäß dem Wortlaut 
des Gesetzentwurfs auf Beilage 2245. 

Ich rufe auf den Artikel 1. Er lautet: 

Die bayerischen Staatsministerien der Finan
zen und für Verkehrsangelegenheiten werden 
ermächtigt, in Übereinkommen mit der Haupt
verwaltung der Deutschen Bundesbahn Dar
lehensverpflichtungen zur Refinanzierung von 
Aufträgen der· Deutschen Bundesbahn einzu
gehen, und zwar 
l. zur Fortführung der Elektri

fizierung der Strecke Nürn
berg/Fürth - Würzburg/Zell 
bis zum Betrag von . 58,8 Mill. DM, 

2. zur Fortführung der Elektri
fizierung der Strecke Würz
burg/Zell-Aschaffenburg bis 
zum Betrag von . 68,3 Mill. DM, 

3. zum Wiederaufbau und Neu
bau von Bahnanlagen sowie 
zur Instandsetzung und Be
schaffung von Fahrzeugen für 
das Bundesbahnnetz in Bayern 
bis zum Betrag von . 16,4 Mill. DM. 

Wer diesem Artikel die Zustimmung erteilt, wolle 
Platz behalten. Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Artikel 1 ist einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 2. Der Haushaltsausschuß 
schlägt vor, ihm folgende Fassung zu geben: 

. Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Fe
bruar 1952 in Kraft. 

Wer dem zustimmt, wolle Platz behalten. - Gegen
probe! - Stimmenthaltungen? - Artikel 2 ist ein
stimmig angenommen. Damit ist die erste Lesung 
des Gesetzes beendet. 

Wir treten in die zweite Lesung ein. Ich eröffne · 
die Aussprache. - Hierzu erfolgt keine Wortmel
dung. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen 

zur Abstimmung entsprechend den Beschlüssen 
der ersten Lesung. 

Ich rufe auf Artikel 1. - Ohne Erinnerung; Ar
tikel 2. - Ohne Erinnerung. Ich stelle fest, daß die 
beiden Artikel die Zustimmung des Hauses auch 
in der zweiten Lesung gefunden haiben. Damit ist 
die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen zur S eh 1 u ß abstimm u n g über 
das ganze Gesetz. Ich schlage vor, dieselbe in ein
facher Form vorzunehmen. - Es erfolgt kein Wider
spruch; wir werden so verlahren. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die 
dem Gesetz in der Fassung der Beschlüsse der ersten 
und zweiten Lesung die Zustimmung erteilen, sich 
.vom Platz zu erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Gegen eine 
Stimme bei 2 Stimmenthaltungen ist das Gesetz 
angenommen. 

Es erhält den Titel: 

Gesetz über den Abschluß von Übereinkommen 
zwischen der Bayerischen Staatsregierung und 
der Deutschen Bundesbahn. 

Ich stelle fest, daß auch die Überschrift des Gesetzes 
die Zustimmung des Hauses gefunden hat. 

Ich ibin ersucht worden, dem Hohen Haius vor
zuschlagen, daß die Vorgriffsanträge gemäß Zif
fer 6 g bis k der Tagesordnung noch vorweg be
handelt werden sollen. Der Grund hierfür liegt dar
in, daß für das Haushaltsgesetz eine Frist eingehal
ten werden muß, weshalb die Durchführung der 
sich aus dem Gesetz ergebenden Maßnahmen nicht 
weiter hinausgezögert werden darf, da wir schon 
nahezu Mitte März haben. - Das Haus ist damit 
einverstanden; ich stelle das fest. 

Ich rufe auf Ziffer 6 g der Tagesordnung: 

Bericht des Ausschusses für den Staatshaushalt 
zum Anfrag der Staatsregierung betreffend 
vorgriffsweise Genehmigun·g von Mitteln· des 
außerordentlichen Haushalts 1951 zum Ausbau 
des Dachgeschosses der Landesanstalt für 
Tierseuchenbekämpfung in Schleißheim (Bei
lagen 2243, 2384). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt berichtet der Herr Abgeordnete 
Ortloph; ich erteile ihm das Wort. 

Ortloph (CSU), Berichterstatter: Der Antrag ·der 
Staatsregierung liegt Ihnen auf Beilage 2243 vor. 
Er lautet: 

Das Staatsministerium des Innern wird er
mächtigt, über den im außerordentlichen Haus
halt 1951 - Anlage B' - I A. Ziffer 4 b zum 
Ausbau des Dachgeschosses des Hauptbaues der 
Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in 
Schleißheim vorgesehenenBetrag von 70000 DM 
vorgriffsweise zu ver~ügen. 

Dem Antrag ist eine eingehende Begründung bei
gegeben. Berichterstatter Abgeordneter Ortloph 
und Mitberichterstatter Abgeordneter Eisenmann 
haben in der Sitzung des Haushaltsausschusses am 
29. Februar 1952 'Zustimmung beantragt, die ein
stimmig erteilt wurde. Ich bitte Sie, dem Antrag 
des Haushaltsausschusses beizutreten. 
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Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. -

Wer dem Vorschlag des Ausschusses für den 
Staatshaushalt entsprechend die Zustimmung zu 
dem auf Beilage 2243 wiedergegebenen Vorgriffs~ 
antrag der Staatsregierung erteilt, wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Ich stelle die einstimmige 
Annahme fest. 

Ich rufe auf die Ziffer 6 h der Tagesordnung: 

Bericht des Ausschusses für den Staatshaushalt 
zum Antrag der Staatsregierung betreffend 
vo;rgriffsweise Genehmigung von Mitteln des 
außerordentlichen Haushalts 1951 zur Durch
führung von Instandsetzungsarbeiten an den 
Gebäuden des Hafenamts Aschaffenburg (Bei
lagen 2244, 2385). 

Die Berichterstattung über die Verhandlungen 
des Ausschusses für den Staatshaushalt hat der 
Herr Abgeordnete Kraus übernommen. 

Kraus (CSU), Berichterstatter: Herr· Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Staatshaushalts
ausschuß hat in seiner 88. Sitzung über den Antrag 
der Staatsregierung betreffend vorgriffsweise Ge
nehmigung von Mitteln des außerordentlichen 
Haushalts 1951 zur Durchführung von Instand
setzungsarbeiten an den Gebäuden des Hafenamts 
Aschaffenburg (Beilage 2244) Verhandlungen ge
pflogen. Mitberichterstatter war der Herr Abge
ordnete Strobl, Berichterstatter meine Weni1gkeit. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r erinnerte daran, daß 
auch diese Angelegenheit schon einmal besprochen 
wurde. Im außerordentlichen Haushalt seien für 
diesen Zweck 80 000 DM v:orgesehen. Die Finanzie
rung sei vom Finanzministerium zugesichert. Erbe
antragte Zustimmung. Der M ~ t b e r ich t -· 
erstatte r schloß sich diesem Antrag an. Der 
Ausschuß genehmigte den Vorgriff einstimmig. 

Das Hohe Haus wird gebeten, diesem Antrag bei
zutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. - Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer den Ausführungen des Berichterstatters ge
mäß die Zustimmung zu dem auf Beilage 2244 wie
dergegebenen Antrag der Staatsregierung erteilt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Die Zu
stimmung ist einmütig erteilt. 

I.ch rufe auf die Ziffer 6 i der Tagesordnung: 

Bericht des Ausschusses für den Staatshaushalt 
zum Antrag der Abgeordneten Meixner, Elsen 
und Fraktion betreffend vorgriffsweise Geneh
migung von Mitteln des außerordentlichen 
Haushalts 1951 zum Neubau von Kliniken der 
tierärztlichen Fakultät der Universität Mün
chen (Beilagen 2256, 2382). 

Zur Berichterstattung über die Verhandlungen 
des Ausschusses für den Staatshaushalt erteile ich 
dem Herrn Abgeordneten Eberhard das Wort. 

Eberhard (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt hat sich in seiner 88. Sitzung mit dem 
Antrag Meixner, Elsen und Fraktion betreffend 
vorgriffsweise Genehmigung von Mitteln des außer
ordentlichen Haushalts 1951 zum Neubau von Kli
niken der tierärztlichen Fakultät der Universität 
München, abgedruckt auf Beilage 2256, besChäftigt. 
Berichterstatter war Abgeordneter Eberhard, Mit
berichterstatter der Abgeordnete Wimmer• 

Der B er ich t er s t a 't t e r beantragte, den Be
trag von 15 000 DM im Vorgriff zu genehmigen. Der 
Mit b e r i c h t e r s t a t t er verwies darauf, daß 
im ordentlichen Haushalt 1951 beim Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus für den Wieder
aufbau und für Neubauten der tierärztlichen Insti
tute, München, Veterinärstraße 6, 380 000 DM vor
gesehen sind. Die Gesamtbaukosten würden auf 
9 500 000 DM geschätzt; bis zum 31. März 1951 seien 
1 345 000 DM angefallen. 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ich 
empfehle Ihnen, das gleich;e zu tun. 

Präsident Dr. Hrindhammer: Zum Wort ist nie
mand gemeldet. - Wh: kommen zur Abstimmung. 

Wer dem auf Beilage 2256 wiedergegebenen An
trag, entsprechend dem Vorschlag .des Ausschusses 
für den Staatshaushalt, die Zustimmung erteilt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe? - Stimmenthaltungen? -;-- Ich stelle 
die einstimmige Annahme fest. Ich nehme dabei an, 
daß auch diejenigen Mitglieder des Hauses, die sich 
bei keinem der Aufrufe vom Platz erhoben haben, 
die Zustimmung erteilen. Sie haben es sicher so. 
gemeint. 

Ich rufe auf die Ziffer 6 k der Tag.esordnung: 

Bericht des Ausschusses für den Staatshaushalt 
zum Antrag der Abgeordneten Op den Orth 
und Genossen und Kraus betreffend vorgriffs-

1 weise Genehmigung von Mitteln des außer-· 
ordentlichen Haushalts 1951 für Instandset
zungsarbeiten am Gymnasium in Schweinfurt 
(Beilagen 2250, 2383). 

Auch hierzu berichtet über die Verhandlungen 
des Ausschusses für den Staatshaushalt der Herr 
Abgeordnete Eberhard. 

Eberhard (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident!' 
Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt hat sich, in seiner 88. Sitzung mit 
dem Antrag der Abgeordneten Op den Orth und 
Genossen und Kraus betreffend vorgriffsweise Ge
nehmigung von Mitteln des außerordentlichen 
Haushalts 1951 für Instandsetzungsarbeiten am 
Gymnasium in Schweinfurt, abgedruckt auf Bei• 
lage 2250, beschäftigt. Berichterstatter war der Ab
geordnete Eberhard, Mitberichterstatter der Ab
geordnete Dr. Huber. 

Der B er ich t erst a·t t er machte darauf auf-. 
merksam, daß im außerordentlichen Haushalt für· 
den Wiederaufbau des Gymnasiums in Schweinfurt 
209 000 DM vorgesehen sind. Die Gesamtkosten be
zifferten sich auf 750 000 DM; 1biis 31. März 1951 seien 
237 000 DM angefallen. Es sei wohl anzunehmen,, 
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daß die beantragten 75 000 DM im Rahmen der vor
gesehenen 209 000 DM bereitgestellt werden sollen. 

H a a s berichtete, der Antragsteller Op den Orth 
habe ihm erklärt, die im Vorgriff genehmigten Mit
tel reichten nicht aus, er habe sich deshalb mit dem 
Kultusministerium in Verbindung gesetzt; der vor
liegende Antrag fuße auf den Vorarbeiten des Kul
tusministeriums. Es handle sich um einen Rest
betrag, damit das Gymnasium in Schweinfurt fer
tiggestellt werden kann. 

Kraus bezeichnete die Schulverhältnisse am 
Gymnasium in Schweinfurt als katastrophal und 
bat, den Betrag zu genehmigen. 

Der Berichterstatter beantragte, um 
Schwierigkeiten zu vermeiden, den Antrag in fol
gender Fassung anzunehmen: 

Aus den im außerordentlichen Haushalt 1951 
für den Wiederaufbau des Gymnasiums in 
Schweinfurt vorgesehenen 209 000 DM werden 
weitere 75 000 DM im Vorgriff bereitgestellt. 

Der Mitberichterstatter war mit dieser Fassung 
einverstanden. Sie wurde bei einer Stimmenthal
tung angenommen. Ich empfehle Ihnen gleichfalls 
die Annahme. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem auf Beilage 2250 wiedergegebenen Antrag in 
der vom Haushaltsausschuß veränderten Form der 
Beilage 2383 die Zustimmung· erteilt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltungen? - Der Antrag des Aus
schusses ist bei einer Stimmenthaltung angenom
men. 

Nunmehr wird beantragt, die Ziffern 7 d, e und f 
der Tagesordnung, die Umgliederungsanträge be
treffen, zu behandeln, da die Zustimmung des Se
nats hierzu erforderlich ist. Wer dagegen ist, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ein Widerspruch erfolgt 
nicht; es wird so verfahren. 

Ich rufe auf Ziffer 7 d der Tagesordnung: 

Bericht des Ausschusses für Rechts- und Ver
fassungsfragen zum Entwurf einer Verord
nung über die Umgliederung von Gebietsteilen 
aus dem Landkreis Wolfratshausen in den 
Landkreis Starnberg (Beilagen 2259, 2351). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Jun
ker; ich erteile ihm das Wort. 

Junker (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
.Hohes Haus! Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
befaßte sich in seiner 66. Sitzung mit der ersten 
Fassung des Entwurfs einer Verordnung über die 
Umgliederu~g von Gebietsteilen aus dem Land
kreis Wolfratshausen in den Landkreis Starnberg. 
Berichterstatter war meine Wenigkeit, Mitbericht
erstatter war der Herr Abgeordnete Saukel. 

Nachdem der B e r i c h t e r s t a t t e r zunächst 
ausgeführt hatte, daß i=s sich bei dieser Vorlage 
um eine Sache handelt, zu der die Staatsregierung 
nicht in allem zutreffende Begründung gegeben 

ha;be, entspann sich ein Disput ·zwischen dem Be
richtersta~ter und dem Regierungsvertreter. 

Der R e g i e r u n g s v er t r e t e r gab erst nach 
mehrmaligem Anmahnen zu, daß die nach den ge
setzlichen Vorschriften erforderliche Zustimmung 
des zuständigen Kreistags Wolfratshausen tatsäch
lich nicht vor der Verabschiedung des Gesetzent
wurfs im Kabinett vorgelegen hatte, sondern erst 
nachträglich eingegangen war. Wahrscheinlich sei 
die Stellungnahme des Kreistags absichtlich ver
zögert worden. Er erklärte jedoch, daß sie neue 
Argumente nicht hätte bringen können. 

Bei der anschließenden Debatte, an der sich ins
besondere der Abgeordnete Dr. Fischer betei
ligte, ging es darum, ob die Umgliederung unter 
den Begriff „Neubildung einer Gemeinde" fällt, 
weil es sich um Gebiete aus zwei Landkreisen und 
aus verschiedenen Gemeinden handelt. Dabei stellte 
der Regierungsvertreter fest, daß nicht ein Fall des 
Artikels 11 Absatz 4 der neuen Gemeindeordnung 
vorliege, so daß es nicht auf das Erfordernis des 
öffentlichen Wohles ankomme, da nicht eine Neu
bildung allein, sondern auch eine Umgliederung 
vorliege. Bei der Umbildung von Gemeinden ist 
bekanntlich das Erfordernis des öffentlichen Wohls 
bindend vorgeschrieben. Der Rechts- und Verfas
sungsausschuß stellte sich damals auf den Stand
punkt, daß die Fassung des ersten Entwurfes der 
Verordnung angenommen werden s9llte. 

In seiner 73. Sitzung befaßte der Rechts- und 
Verfassungsausschuß sich erneut mit der Vorlage, 
die vom Staatsministerium des· Innern umgeändert 
worden war, weil mittlerweile die neue Gemeinde
ordnung in Kraft getreten war. Dabei ging es nicht 
mehr um die Voraussetzungen des Artikels 11 Ab
satz 3 und 4 der Gemeindeordnung, sondern grund
sätzlich allein darum, ob die in der Begründung 
der Staatsregierung schon vorher dargelegten 
Gründe ausreichend dartun, daß das öffentliche 
Wohl diese Umbildung und Neubildung der Ge
meinde Wangen bedinge. Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß erkannte schließlich gemäß dem 
Vorschlag des Regierungsvertreters an, daß in der 
Begründung das Erfordernis des öffentlichen Wohls 
dargetan sei, obwohl der Regierungsvertreter selbst 
diese Voraussetzung bei der ersten Beratung als 
belanglos bezeichnet hatte, und stimmte dem neuen 
Entwurf zu. Der Antrag des Berichterstatters, die 

·Beschlußfassung zurückzustellen, wurde abgelehnt. 
Ich stelle dem Hohen Hause anheim, so zu ver
fahren, wie der Rechts- und Verfassungsausschuß 
beschlossen hat. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile dem 
Herrn Abgeordneten J1,mker als Redner das Wort. 

Junker (CSU): Meine Damen und Herren! Ich 
muß zu diesem Entwurf doch noch etwas sagen. 
Wir haben im Rechts- und Verfassungsausschuß 
zwei ähnlich lautende Anträge erst in der letzten 
Zeit zurückgestellt. Der erste Beschluß lag noch 
vor dem Termin der Gemeindewahlen, und die 
Zurückstellung erfolgte, weil das· Inkrafttreten der 
Rechtsverordnung bereits in die laufenden Ter
mine für. die kommenden Gemeindewahlen gefal-
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len wäre, wenn die Beschlußfassung erfolgt wäre. 
Nachdem der Beschluß des Rechts- und Verfas
sungsausschusses noch vor den Terminen, die für 
die Wahlen gestellt sind, ergangen ist, glaube ich 
;nicht, daß sich das Hohe Haus heute dazu ent
schließen darf, während der laufenden Fristen eine 
Verordnung in Kraft zu setzen, die definitiv eine 
neue Gemeinde bildet. Würde diese neue Gemeinde 
zustandekommen, so würde ein verwaltungsmäßig 
nicht zu entwirrendes Durcheinander entstehen, in
dem zunächst einmal für die neu zu bildende Ge
meinde, die ja im Zeitpunkt der Wahlen, nämlich 
am 30. März, bereits bestehen soll, keine Wähler
kartei vorhanden ist. Die Wählerkarteien sind noch 
bei den alten Gemeinden. Sie wurden inzwischen 
plombiert und für die Neuwahlen fertiggestellt. 
Zweitens sind.für die Neuwahlen noch keine Kandi
datenlisten aufgestellt. Die Kandidatenlisten und 
die Vorschläge für die Bürgermeisterkandidaten 
mußten am letzten Sonntag um 18 Uhr endgültig 
eingereicht und bekannt seifi. Sie können für die 
neue Gemeinde nicht vorliegen. Ebenso läßt sich, 
wie ich als Praktiker m:eine, ein Aussondern aus den 
bisherigen Wahlvorschlägen für die alten Gemein
den und alten Gemeiildeteile'nioht durchführen. Ich 
darf also - für meine Person, nicht als Bericht
erstatter - vorschlagen, die Inkraftsetzung der 
Verordnung bis nach den 'Wahlen zurückzustellen, 
weil sonst ein verwaltungsmäßig nicht tragbarer 
Zustand eintreten würde. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter, 
Sie haben in Ihrem Antrag nicht ausgesondert: 
Wollen Sie damit nur den § 6 der Verordnung ab
geändert haben oder wollen Sie überhaupt die Be
handlung der Materie zurückgestellt wissen? 

(Abg. Junker: Nur den § 6!) 

Welchen Termin schlagen Sie vor? 

(Abg. Junker: Den 1. April, also ·nach den 
Wahlen! - Zurufe: 1. Mai!) 

- Den 1. April, und zwar für die Wahlen, nicht 
für die Gültigkeit. 

Eine weitere Wortmeldung erfolgt nicht. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr„ Wüllner) 

- Ich bitte, sich dann jeweils rechtzeitig hier beim' 
Schriftführer zu melden, wie es die Geschäfts
ordnung vorsieht. 

Der Herr Abg.eordnete Dr. Wüllner hat das Wort. 

Dr. Wüllner (DG): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich hatte meine Wortmeldung rechtzeitig gemacht, 
und zwar. •bei Ihrer jetzt nicht anwesenden Nach
barin. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich berufe als 
Schriftführer für die Zwischenzeit den Herrn Ab
geordneten Nagengast. - Er ist krank. Dann den 
Herrn Abgeordneten Strohmayer. 

Dr. Wüllner {DG): In der Sache selbst darf ich 
feststellen, daß ·auf der Seite des KreistagsWolfrats-

hausen keinesfalls eine absichtliche Verzögerung 
vorlag. Der Kreistag hatte erstmalig damals, als 
ihm diese Frage vorgelegt wurde, Gelegenheit, sich 
damit :ziu ·befassen. Sowohl für den Kreistag 
Wolfr~tshausen als für die betroffene Gemeinde 
HohenschäfHarn bestand nicht der leiseste Zweifel 
darüber, daß gar nichts für die Notwendigkeit 
einer A:btrennung von Hohenschäftlarn spricht. Es 
ist im Namen der Ortschaft sel:bst schon gesagt, daß 
Neufahrn immer links der Isar, n>icht rechts der 
Würm :geheißen hat. Man hat immer Wert darauf 
gelegt, einen Teil der Gemeinde Hohenschäftlarn 
zu ibilden .und all!es zu tun, die Ortsch•aft Neufahrn 
in den Gesamtkreis hineinwachsen zu lassen. Wenn 
wir uns nun weiter :heute schon tmi.t der Frage zu 
befassen haben, die der Herr Abgeordnete Junker 
erwähnt hat, daß bis zum 9. März um 10 Uhr sämt
liche Wahlvorschläge für den Kreis und für die 
Gemeinden erstellt werden mußten, dann würden 
wir eine sehr unangenehme M:iischlösung treffen, 
die keinem der Teile dienen Würde. 

Ich würde Sie also bitten, e>ine Zurückstellung 
nicht nur bis zum 1. April zu beschUeßen, sondern 
überhaupt die ganze Angelegenheit als gegenwär
tig nicht opportun heute nicht weiter zu behan
deln. Es hat sich inzwischen herausgestellt, <laß in 
der Zeit, als der Entwurf der Verordnung vorge
legt wu:vde, die Frage des öffentlichen Wohls nicht 
so behandelt worden ist, wie es notwendig gewesen 
wäre. Das öffentliche Wohl ist noch nicht damit ge
wahrt, daß die Gemeinde Wangen gefragt wurde, 
sondern es mußten genauso die Gemeinde Hohen
schäftlarn und der Kreis Wolfratshausen um ihre 
Meinung gehört we:vden. Be~de haben sich einhellig 
gegen diese Regelung ausgesprochen und darüber 
hinaus alles getan, um die Bedenken, die bei einem 
Teil der Bevölkerung von Neufahrn bestanden, zu 
zerstreuen. Diese Bedenken sind also heute nicht 
mehr vorhanden. Es wär-e desha1'b zweckmäßig, die 
ganze Angelegenheit gründlich zu überprüfen und 
sie nicht en 1bloc· zu behandeln, wie das von· 
dem Referenten des Irinenmini•steriums gewünscht 
wurde. 

Darüber hinaus wäre es eine Sinnlosigkeit, jetzt 
im März, rrach!dem am 16. Februar 1952 die Wahl
gesetze sowie die Landkreisordnung rund die Ge
meindeordnung in Kraft getreten sind, rückwirkend 
ab 1. Februar eine Verordnung in Kraft zu setzen, 
die sich noch auf einen Rechtszustand stützt, der seit 
dem 16. Februar überhaupt nicht mehr besteht. So 
etwas können wir uns praktisch .gar nicht ieisten. 
Mir ist der Wille der Bevölkerung der betroffenen 
Gemeinde Neufahrn ·bekannt, uilld ich weiß, daß 
auf sämtlichen Wahlvorschlägen der Gemeinde 
Hohenschäftlarn eine ganze Reihe von Kandidaten 
aus dem betroffenen Ortsteil Neufahrn steht, so 
daß also damit der Wille -der dortigen Einwohner, 
weiterhin im Gemeindeverband Hohenschäftlarn zu 
verbleiben und auch mit dem Kreis Wolfratshausen 
zusammenzuarbeiten, d urcna us besteht. 

Ich muß Sie dr.ingenid bitten, von einer Änderung 
•ab:ziusehen und diese Verordnung gegenwärtig über
haupt nicht zu behandeln, sondern die ganze Ma
terie zmrückzustellen. 
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Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmel:diung 
erfolgt nicht. Es ist zunächst der Antrag gestellt, 
die ganze Materie von der Tagesordnung abzu
setzen. Wer diesem Antrag des Abgeordneten 
Dr. Wüllner zustimmt, wolle sich vom Platz erhe
ben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Der Antrag Dr. Wüllner, die Ma
terie nicht zu behandeln, ist abgelehnt. 

' 
Nunmehr kommen wir, ll'achdem eine weitere 

Wortmeldung nicht erfolgt, zur kbstimmung über 
den Vorschlag des Ausschusses für Rechts- und 

·Verfassungsfragen. Der Ausschußvorschlag lautet: 

Dem Entwurf einer Verordnung über die 
Umgliederung von Gebietsteilen aus dem Land
·kr-eis Wolfratshausen in· den Landkreis Starn
berig wird die Genehmigung erteilt mit der 
Maßgaihe, daß in § 1 anstelle „Plan-Nr." „Plan
(Flurstück-)Nr." tritt. 

Außerdem wird in§ 6 der Verordnung der Termin 
„L Februar 1952" in „1. April 1952" abgeändert. 

Wer der Verordnung in dieser Form die Zustim
mung erteilt, wolle sich vom ·Platz erheben. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? 
- Gegen 9 Stimmen bei 7 Stimmenthaltungen ist 
die Zustimmung erteilt. 

Ich rufe auf Ziffer 7 e der Tagesordnung: 

Bericht des Ausschusses für Rechts- und Ver.
fassungsfragen zum Entwurf einer Verordnung 
über die Umgliederung von Teilen des ge
meindefreien Forstbezirks Hauptsmoor (Lkr. 
Bamberg) in die Stadt Bamberg (Beilagen 2341, 
2377). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Jun
ker; ich erteile ihm ·das Wort. 

Junker (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Der Rechts- uncl. Verfassungs•ausschuß 
befaßte sich in seiner 76. Sitzung mit dem Entwurf 
einer Verordnung über die Umg1iederung von Tei
len des gemeindefreien Forstbezirks Hauptsmoor 
(Landkreis Bamberg) in die Stacdt Bamberg, den 
Sie in BeHage 2341 finden. Berichterstatter war 
meine Wenigkeit, Mitberichterstatter der Herr Ab
geordnete 8'aukel. 

Der Berichters t 'a t t er beantragte Zustim
mung zur Ver011dnung. Die Stadt Bamberg habe 
ordnungsgemäß nach der Gemeindeordnung die 
Eingliederung dieser ausmärkischen Gebiete be
antragt und außerdem die Vor·bereitungen für die 
Gemeindewahl, die am 30. März stattfindet, getrof
fen. Sie habe dabei auch schon die wahlberechtig
ten Bewohner der einzugemeindenden Gebiete be
rücksichtigt. Diese Leute ha1ben schon bisher in 
Bamberg gewählt und teilweise Kandidaten auf
gestellt. 

Der Vorsitzen d·e hielt eine Beratung der 
Verordnung im einzelnen nicht für notwendig und 
stimmte ihr zu. Auch der Regierungsver
treter war damit einverstanden, wies jedoch 
darauf hin, daß noch ein Hinweis auf die Land
kreisordnung eingefügt werden sollte. Der e~n
stimmige Beschluß lautete: 

Dem Verordnungsentwurf wird die Geneh
migung erteilt mit der Maßgabe, daß in der 
EinleituIJJg nach den Worten „Freistaates Bay
ern" die Worte „und des Art. 8 A>bs. 1 der 
Landkreisordnung" eingefügt werden. 

Da es sich im Gegensatz zu dem eben behandel
ten Fall um eine Umgliederung handelt, bei der 
die Wahlvor·bereitungen in gleicher Weise wie in 
den vorhergehenden Wahlen, bereits getroffen sind, 
darf ich dem Hohen Hause empfehlen, dem Ver
ordnungsentwurf mit der erwähnten Änderung die 
Zustimmung zu erteilen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wer dem. vom Berichterstatter 
wiedergegebenen Vorschlag :zustimmt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Ich bitt~ um die .Gegenprobe 
- Stimmenthaltungen? - Gegen 4 Stimmen ist 
die Zustimmung erteilt. 

' Ich rufe auf Ziffer 7 f der Taigesordnung: 

Bericht des Ausschusses für Rechts- und Ver
fassungsfragen zum Entwurf einer Verord
nung über die Umgliederung von Teilen der 
gemeindefreien Forstbezirke Zerzabelshof uml 
Forsthof (Landkreis Nürnberg), Kraftshof 
(Landkreis Erlangen) und Eibach (Landkreis 
Schwabach) in die Stadt Nürnberg (Beilagen 

. 234~ 2378~ - . 

Auch hierzu berichtet der Herr .A!bgeordnete 
Junker; ich erteile :i!hm das Wort. 

Junker (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
befaßte sich in seiner 76. Sitzung auch mit dem 
Verordnungsentwurf über die Umgliederung von 
Teilen der gemeindefreien Forstbezirke Zerzabels
hof und Forsthof (Landkreis Nürnberg), Kraftshof 
(Landkreis Erlangen) und Eibach (Landkreis Schwa
•bach) in die Stadt Nürll'berg. 

Da hier dieselben Vor·aussetzungen vorliegen wie 
bei dem eben 1behandelten Entwurf einer Verord
nung, stimmte der Rechts- und Verfassungsausschuß 
mit derse1ben Maßgabe zu, daß in die Einleitung 
nach den Worten „Freista•ates Bayern" die Worte 
„und des Art: 8 Abs. 1 der Landkreisordnung" ein
gefügt werden. 

Ich, ·darf dem Hohen Hal\lse empfehlen, ebenfalls 
die Zustimmung zu erteilen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem auf Beilage 2378 wiedergegebenen, vom Be
richterstatter vorgetragenen Vorschlag des Aus
schusses für Rechts- und Verfassungsfragen die 
Zustimmung erteilt, wolle sich vom Platz erheben. 
- Ich bitte um die Gegenpro1be. - Stimmenthal
tungen? - Gegen eine Stimme ist die Zustimmung 
erteilt. 

Ich sch~age vor, nunmehr zu Ziffer 6 der Tages
ordnung überzugehen: 

Bericht des Ausschusses für den Staatshaus
halt zum Haushalt des bayerischen Staatsmini-
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steriums für Unterricht und Kultus für das 
Rechnungsjahr 1951 (Einzelplan V) - Beilage 
2387. . 

Der erste Berichterstatter, Herr Abgeordneter 
Meixner, ist im Augenblick nicht im Hause; ich 
erteile inzwischen dem zweiten Berichterstatter, 
Herrn Abgeordneten von F·eury, das Wort. 

von Feury (CSU), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Meine Beri~terstattung 
um:flaßt Kunst und Volksbildung, also die Kapi
tel 458 bis 473. Diese Kapitel wurden im Ausschuß 
für den Sta:atshausib.alt in der 82. ibis 87. Sitzullig am 
21. bis 28. Februar behandelt. Berichter~tatter war 
A!bgeordneter von Feury, Mitiberichterstatter Abge·
ordneter von Rudolph. 

Es entspann sich zuerst eine allgemeine Aus
sprache, an der sich :!last alle Mitglieder des Aus
schusses beteiligten. Die Themen der Aussprache 
wurden bei deh betreffenden Kapiteln noch einmal 
behandelt. Ich komme deshalb bei diesen darauf 
·zurück. 

In :K!apitel 458, Akademie der Schönen Künste, 
wurde der Ansatz von 50 000 (DM auf 60 000 DM 
erhöht. Dabei stellte der B e r i c h t e r statt e r 
fest, daß die A•ßoademie, die im Jahre 1948 als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet 
wurde, a'Usgezeichnet aribeitete, sich einen inter
nationalen Ruf erworben ha:be iund 1951 ein her
vorragendes Jahrbuch herausgab, diesen erhöhten 
Betrag für die Weiterführung ihrer Arbeit ibenötige. 

I<!apitel 459 A 1, Gemeinsamer Dienst bei· der 
Verwaltullig der Bayerischen Staatstheater, wurde 
unverändert angenommen. 

Bei Kapitel 459 A 2, Staatsoper, wurde über den 
W eg·zug von Generalmusikdir·ektor S o 1 t i von 
München nach Frankfurt fälliger. de:battiert. Fräu
lein Dr. B r ü c h e r wollte die ge!naruen Gründe 
wissen, die zu diesem Weggang führten. Staats: 
minister Dr. Sc<hwalber, Staafssekretär Dr. Bren
n·er und Staatsintendant Dr.Hartmann sprach 
iüber die Vorgänge. Insbesondere seien der Gehalt 
und die Urlaubsmöiglichkeiten, die Solti in Frank
furt gewährt werden, weit ibesser als hier in Mün
chen. Fast alle Mitglieder des Ausschusses be
dauerten es, daß Solti, der in München so hervor
ragend ,gewirkt und sich s<U?eli~t gemacht habe;'\, 
nach Frankfurt verzieht. Die genauen Gründe, die • 
den Schritt Soltis veranlaßt haben, konnten trotz 
1det langen Diskn.tssion nicht krista11klar heraus
gearbeitet werden. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r betonte, daß die 
Staiatsoper die beste in Deutschland sei und Auf
führungen, wie der „Ring", „Antigonae", „Elektra" 
usw. i:hresgleich·en im Bundesgebiet suchen müs
sen. Insbesondere stehe auch das Ballett auf inter
nationaler Höhe. 

Die Beiträge für die Staatsoper wurden unverän
dert bewilligt. 

Bei Kapitel 459 A 3, Staatsschauspiel, rief eine 
längere Diskussion der Antrag der Regierung her
vor, den Titel 206, Bewirtschaftung von Dienst-

grundstücken und Diensträumen, um 58 400 DM 
auf 198 450 DM und den Titel 208, Haltung der 
Dienstkraftwagen und -krafträder, von 5400 DM 
auf 15 000 DM sowie den Titel 300, Theaterbetriebs
kosten, von 237 000 DM auf 302 000 DM zu er
höhen. Die Erhöhungen wurden damit begründet, 
daß die Bewirtschaftung des Residenztheaters weit 
höhere Kosten verursache, als man habe voraus
sehen können. Die~ Erhöhungen wurden bewilligt. 

Bei der Behandlung dieses Kapitels wurde starke 
Kritik am Spielplan und an der Zusammenstellung 
des Ensembles geübt. Insbesondere wurde darauf 
hingewiesen, daß die einzelnen Schauspieler nicht 
genügend 0 ausgelastet seien. Intendant Lippl nahm 
in längeren Ausführungen zu den verschiedenen 
Vorwürfen Stellung. Ein hier einschlägiger Antrag 
von Fräulein Dr. Brücher, die sogenannte Abhör
aniage abzumontieren, wurde voi:n Ausschuß mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Zusammenfassend stellte der Ausschuß fest, daß 
das Ensemble homogen zusammenzustellen sei und 
möglichst auf Gäste verzichtet werden solle. Es 
wird gewünscht, daß das Staatsschauspiel in mög
lichst kurzer Zeit auf das gleiche Niveau wie die 
Staatsoper gebracht werde. Der Zuschuß für dieses 
Ka:pitel beträgt nach den Änderungen 1 305 900 
D-Mark. 

Bei Kapitel 459 A 4, Staatsoperette, das unver
ändert m:it einem Zuschuß von 1168 950 DM ange
nommen wurde, kamen Staatsminister Dr. Schwal
be r sowie Generldirektor Dr. Die ß und ins)Jeson
dere Staatsrat Dr. Meinzolt auf die Neuordnung 
in den Staatstheatern ·zu sprechen. Man müsse wie
der zur klaren Konzeption von früher zurückkeh
ren. Der Generalintendant müsse eine Persönlich
keit sein, die wirtschaftliche und künstlerische Eig
nung vereinige. Dem Minister gegenüber müßte 
der Ministerialreferent im Ministerium verant
wortlich sein. Man hof:fe, daß Professor Rudolf 
Hartmann dieses Problem löse. :Oie Staatsoperette 
werde nicht mit der Staatsoper vereinigt; aber eine 
gegenseitige Unterstützung und ein enger Kontakt 
solle eine gegenseitige Leistungssteigerung hervor-
rufen. ' 

Der Zuschuß für sämtliche drei Staatstheater be
läuft sich nunmehr auf 8 157 100 DM. 

Das Kapitel 459 B, Sonstige Ausgaben für die 
Theater, entfachte eine längere Diskussion, bei der 
insbesondere auch das Problem Schwerpunkt
Theater oder Landesbühne besprochen wurde. Der 
Titel 218, Zuschüsse an andere Theater, konnte auf 
1 560 000 DM erhöht werden. Das Ministerium 
wurde beauftragt, die Verteilung der Mittel an die 
nichtstaatlichen Theater in ganz Bayern vorzuneh
men. Das Verhältnis der Zuschüsse für die Sta:ats
thater und Nichtstaatstheater möge sich tunlichst 
auf einer Ebene von 3:1 halten. 

Das Kapitel 460, Förderung und Pflege der übri
gen lebenden Kunst, fand nach längerer Debatte 
unverändert Annahme. Bei Titel 218 wurde au{ 
das· hohe künstlerische Niveau der Bamberger 
Symphoniker hingewiesen. 

Kapitel 461, Hochschule der Bildenden Künste 
in München, wurde. unverändert genehmigt, nul" 
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eine neue Stelle für einen Arbeiter wurde in den 
Stellenplan aufgenommen. 

Bei Kapitel 462, Akademie der Bildenden Künste 
in Nürnberg, das der Ausschuß unverändert ge
nehmigte, wurde darauf hingewiesen, daß die Aka
demie noch in Ellingen untergebracht ist und un
bedingt ein Neubau in Nürnberg entstehen muß. 

Kapitel 463, Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
mit Abteilung für Archäologie in München, K·api
tel 464, Staatliche Hochschule für Musik in Mün
chen, Kapitel 465, Staatskonservatorium der Mu
sik in Würzburg, Kapitel 466 A, Bayerisches Na
tionalmuseum in München, Kapitel 466 B, Museum 
für angewandte Kunst in München, Kapitel 466 C, 
Museum für Völkerkunde in München, Kapi
tel 466 D, Museum für Abgüsse klassischer Bild
werke in München, Kapitel 466 E, Vor- und Früh
geschichtliche Staatssammlung in München, wur
den alle unverändert angenommen. Es wurde dar
auf hingewiesen, daß die betreffenden Sammlun
gen zum großen Teil noch in Kisten verpackt und 
ausgelagert sind. Dadurch entstehen große Schä
den. Man müsse unbedingt versuchen, für diese 
Kunstschätze Aufstellungsmöglichkeiten zu finden. 

Kapitel 467 A, Staatsgemäldesammlungen in 
München, wurde nach einer längeren Debatte ge
nehmigt. Im Ausschuß wurde insbesondere über 
den ·Wiederaufbau oder die Sicherungsmaßnahmen 
bei verschiedenen Gebäuden, so zum Beispiel der 
alten Pinakothek, gesprochen. 

Die K!apitel 467 B, Doerner-Institut (Staatliche 
Prüf- und Forschungsanstalt für Farbentechnik) in 
München, 468, Antikensammlungen in München, 
469, Graphische Sammlung in München, 470, Münz
sammlung in München, nebenbei bemerkt die be
deutendste Münzsammlung im Bundesgebiet, 471, 
Walhalla, 472, Feuerwache für die wissenschaft
lichen und Kunstsammlungen des Staates, blieben 
unverändert. Bei all diesen Kapiteln, die Museen 
und Sammlungen betreffen, kam iin Ausschuß zum 
Ausdruck, daß die Titel für Neuerwerbungen zu 
geririg gehalten sind. Es wurde deshalb empfohlen, 
im kommenden Haushalt für Neuerwerbungen 
eine Globa~summe von 200 000 DM einzusetzen, 
über die der Staatsminister verfügen kann. 

Das Kapitel 473, Landesamt für Denkmalpflege 
in München, fand ebenfalls einstimmige Annahme. 
Verschiedene Abgeordnete wiesen darauf hin, daß 
das Amt seine Arbeit möglichst auf das ganze Land 
Bayern gleichmäßig erstrecken solle. 

Der Gesamtzuschuß für die Kapitel 458 bis 
473, Kunst, Theater und Volksbildung, beträgt 
13 274 550 DM. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Vorschlag des Aus
schusses seine Zustimmung zu erteilen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir haben damit 
. d[en Bericht über einen Teilabschnitt aus dem 
Staatshaushalt des Ministeriums für Unterricht 
und Kultus entgegengenommen. Nunmehr müßte 
der Herrr Abgeordnete Meixner berichten; er ist 
aber, wie ich eben erfahre, zu einer Versammlung 

weggefahren in der Annahme, daß heute seine Be
richterstattung nicht mehr erforderlich wäre. Da
durch ist es notwendig, die weitere Beratung dieser 
Materie auf morgen früh zurückzustellen. 

Ich würde nunmehr dem Hohen Hause empfeh
len zwei andere Punkte vorweg zu nehmen, von 
denen einer auf alle Fälle dringlich ist, das ist Zif
fer 7 des ersten Nachtrags zur Tagesordnung. 

Ich rufe auf: 

Bericht des Ausschusses für Rechts- und Ver
fassungsfragen zum Schreiben des Verfas
sungsgerichtshofs betreffend Antrag des Rechts· 
anwalts Dr. Gritschneder in München auf Fest
stellung der Verfassungswidrigkeit des § 24 
Abs.4 des Gemeindewahlgesetzes (Beilage 2407) 

Hiezu berichtet der Herr Abgeordnete Dr. Fi
scher; ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Es handelt sich 
hier um die erste der Verfassungsbeschwerden, die 
gegen eines der neuen Kommunalgesetze eingereicht 
worden sind. Herr Rechtsanwalt Dr. Gritschneder 
iri München hat gegen§ 24 Absatz 4 des Gemeinde
wahlgesetzes vom 16. Februar 1952 Beschwerde zum 
Verfassungsgerichtshof erhoben. :Oieser § 24 Ab
satz 4 beinhaltet die sogenannte Fünf-Prozent
Klausel und regelt in den Sätzen 3 und 4 das Ver
hältnis dieser Klausel zu den verbundenen Listen. 
Ich möchte mir mit Genehmigung des Herrn Präsi
denten gestatten, den kurzen Schriftsatz vorzu
lesen, den ich an den Verfassungsgerichtshof ent
worfen habe. Mein A~trag lautet: 

die Verfassungsbeschwerde •als unbegründet ab
zuweisen. 

Gründe: 

1. Der Antragsteller Dr. Gritschneder behaup
tet zunächst, § 24 Absatz 4 des Gemeindewahl
gesetzes vom 16. Februar 1952 verletze den 
Grundsatz der Gleiichheit aller vor dem Gesetz 
(Art. 118 BV). Gemäß Artikel 12 Absatz 1 BV gel
ten die Grundsätze für die Landtagswahlen auch 
für die Gemeinden rund Gemeindeverbände. Damit 
sind die in Artikel 14 Absatz 1 genannten Grund
sätze der allgemeinen, gleichen, unmittelbaren 
und geheimen Wahl nach ,einem verbesserten 
Verhältniswahlrecht 1 gemeint. (Siehe Nawiasky
Leusser: Die Verfassung des Freistaates Bayern 
- Erläuterung zu Artikel 12.) Die Zehn-Prozent
Klausel des Artikels 14 Absatz 4 BV wird vom 
Artikel 12 Absatz 1 BV nicht einbezogen. Der 
Verfassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung 
vom 10. 6. 1949 festgestellt, daß die 10-Prozent
Klausel des Gesetzes Nr. 45 vom 3. 10. 1945 be
treffend den Volksentscheid über die Bayerische 
Verfassung und die Wahl des Bayerischen Land
tags (GVBL S. 309) den Gleichheitsgrundsatz nicht 
verletze. Dies ergibt sich auch zwingend aus der 
Überlegung, daß die bayerische Verfassung ein 
verbessertes Verhältniswahlrecht vorsieht: Diese 
Art Wahlrecht gilt aber nicht nur für die Wahl 
zum Landtag, sondern auch zu den Gemeindever
tretungen. Auch in diesen könnte ohne handlungs-
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fähige Mehrheiten ordnungsgemäß nicht ge
arbeitet werden. Die Arbeits- und Leistungs
fähigkeit der Gemeindevertretungen würde er
heblich gefährdet, wenn Splitterparteien und 
Splittergruppen sich uneingescliränkt ausbreiten 
könnten. Die 5-Prozent-Klausel des GWG vom 
16. 2. 1952 hält sich auch innerhalb der ordnungs
gemäßen Grenzen. Dem steht nicht entgegen, daß 
sie in ihrer praktischen Auswirkung da und dort 
über die Wirkung der 10-Prozent-Klausel hinaus
gehen kann. 

Der Grundsatz ·der G1eichiheit aller vor dem 
Gesetz wird also durch § 24 Abs. 4 GWG vom 
16. ~· 1952 nicht verletzt. 

2. Das gleiche gilt bezüglich der vom Antrag
steller behaupteten Verletzung des Grundsatzes 
der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl 
(Art. 14 Abs. 1 BV). Allgemeine Wahl steht im 
Gegensatz zum beschränkten Wahlrecht, das nur 
bestimmte Teile del' Bevölkerung an der Wahl 
teilnehmen läßt .. Jeder Staatsbürger muß bei Vor
liegen der allgemeinen Voraussetzungen wahl
berechtigt sein. 

Der Grundsatz der gleichen Wahl verbietet Ab
stufungen nach dem Gewicht der Stimmen, die 
den gleichen Zählwert und den möglichst gleichen 
Erfolgswert haben sollen. Die 5-Prozent-Klausel 
des Gemeindewahlgesetzes vom 16. Februar 1952 
widerspricht diesen Bedingungen keines.wegs. 

3. Daß. das Gemeindewahlgesetz vom 27. Fe
bruar 1948 keine Prozentklausel enthielt, ist be
deutungslos. Wenn schon eine solche Klausel der 
Verfassung nicht widerspricht, dann kann sie zu 
irgendeinem Zeitpunkt eingesetzt oder weg
gelassen werden. Durch Gewohnheit kann Ver~ 
fassungsrecht nicht entstehen. 

Die Sätze 3 ~nd 4 des § 24 Absatz 4 GWG vom 
16. Februar 1952 sind deshalb nicht verfassungs
widrig, weil hier lediglich der Gedanke der Pro
zentklausel folgerichtig verwirklicht wird. Wenn 
schon die Zulassung verbundener Wahlvorschläge 
im Ermessen des Gesetzgebers liegt, dann kann er 
auch für diese Verbindung gewisse Wirkungen 
in Richtung auf die Prozentklausel aufstellen. 

Sonach ergibt sich, daß der Antrag des Rechts
anwalts Dr. Gritschneder, § 24 Absatz 4 GWG vom 
16. Februar 1952 für verfassungswidrig und nich
tig zu erklären, unbegründet ist. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat in sei
ner Sitzung vom 6. März 1952 dem inhaltlich zu
gestimmt und mich als Vertreter vor dem Verfas
sungsgerichtshof vorgeschlagen. Termin zur münd
lichen Verhandlung ist bereits auf nächsten Freitag 
anberaumt. Ich .bitte Sie, dem Aussch'llßbeschluß 
beizutreten. 

Präsident Dr. iiundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. Wer dem Vorschlag des Ausschusses, 
den der Berichterstatter wiedergegeben hat, die 
Zustimmung erteilt, wolle sich vom Platz erheben. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthal-

tungen? - Bei einer Stimmenthaltung ist der Aus
schußvorschlag zum Beschluß erhoben. 

Wir stehen nunmehr vor der Frage, ob wir noch 
aus der übrigen Tagesordnung Gegenstände vor
wegnehmen oder ·die Sitzung heute vorzeitig ab
brechen wollen. Ich meine, angesichts der umfang
reichen und zahlreichen Gegenstände, die wir zu 
behandeln haben, sollten wir doch noch einige 
Punkte vorweg erledigen. - Das Hohe Haus ist da
mit einverstanden. 

Es würden nunmehr - abgesehen von den Haus
haltsgesetzen - zur Behandlung heranstehen die 
Berichte des Rechts- und Verfassungsausschusses 
gemäß Ziffer 7 a bis c der Tagesordnung. Zum Ge
setz über die Verwahrung geisteskranker, geistes
schwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Per
sonen (Verwahrungsgesetz) wird sich, wie ich an
nehmen möchte, eine Debatte ergeben. Ich empfehle 
daher, das heute nicht in Angriff zu .nehmen. Auch 
beim Gesetz über Krankengymnasten bin ich nicht 
klar, ob es so rasch erledigt werden kann. Zur Zif-. 
fer 7 c der Tagesordnung fehlt noch die Vorberei
tung des Berichterstatters. 

(Abg. Dr. Fischer: Ich bin bereit, den Bericht 
zu machen!) 

Ich glaube, der in der Ziffer 7 c zur Behandlung 
stehende Gesetzentwurf würde sich zur Erledigung 
heute noch eignen, da es sich um eine kurze und 
dem Inhalt nach nicht so stark umstrittene Materie 
handelt. 

(Zuruf des Abg. Bezold) 

- Das Wort hat der Herr Abgeordnete Bezold. 

Bezold (FDP): Herr Präsident, ich würde bitten, 
auch die Verfassungsbeschwerde des Abgeordneten' ' 
Volkholz zu behandeln, weil die Gegenäußerung 
des Landtags bis zum 1. April an den Verfassungs
gerichtshof gelangen muß. Ich habe sie fertig; ich 
weiß nur nicht, ob es sich nicht empfiehlt, sie formell 
auf die Tagesordnung zu setzen, damit nicht wegen 
der Verletzung einer Formvorschrift irgendwelche 
Gegengründe kommen. Aber der Landtag ist ja 
unabhängig und kann beschließen, die Angelegen
heit zu behandeln. Sie ist im Rechts- und Verfas
sungsausschuß eingehend besprochen worden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Materie als 
solche ist dringlich. Ich frage das Hohe Haus, ob es 
damit einverstanden ist, daß dieser Gegenstand 
sofort beraten wird, obwohl er nicht auf der Tages
ordnung steht. - Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Ich rufe also auf den 
Bericht des Rechts- und Verfassungsausschusses 
zur Verfassungsbeschwerde des Abgeordneten 
Volkholz. · 

Herr Abgeordneter Bezold, berichten Sie hierzu? 

(Abg. Bezold: Ich kann berichten!) 

- Ich erteile Ihnen das Wort zur Berichterstattung. 

Bezold (FDP), Berichterstatter: Es handelt sich 
um eine Verfassungsbeschwerde des Herrn Abge
ordneten Volkholz gegen die Beschlußfassung des 
Landtags. Die Verfassungsbeschwerde stellt sich 
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hauptsächlich auf d~n Standpunkt, (\aß dieser Be
schluß des Landtags deshalb dem Artikel 23 der 
bayerischen Verfassung widerspreche, weil die Ab
stimmung im Landtag nicht unabhängig vor sich 
gegangen sei, sondern an Anweisungen der Exeku
tive, der Verwaltungsbehörde, gebunden gewesen 
sei. Bereits vor dieser Abstimmung am 15. Januar 
seien nämlich die Landpolizeistellen und die Grenz
polizeistellen durch ein Schreiben des Herrn Innen
ministers verständigt worden, daß die Immunität 
des Abgeordneten Volkholz aufgehoben werde, daß 
er zur Verhaftung freigegeben und nicht über die 
Grenze .gelassen werde, auch wenn er zunächst 
ordnungsgemäße Papiere vorweisen könne. Im 
Rechts- und Verfassungsausschuß ist über diese 
Dinge ausführlich gesprochen worden. 

Ich darf Ihnen den Standpunkt des Rechts- und 
Verfassungsausschusses bekanntgeben und Sie 
bitten, ihn zu billigen. Er lautet: 

„An den 
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes 
München 

Betrifft: Verfassungsbeschwerde des Abgeordneten 
Ludwig Volkholz, zur Zeit Fulpmes/Tirol 
vom 27. 1. 52; Vf. 15/VI/52 

mit einem Akt des bayerischen Verfassungsgerichts
hofes. 

, Es scheint von seitEin des Bayerischen Landtags 
nur notwendig, auf jene Anträge des Beschwerde
führers einzugehen, die ihre Ursache in dem Ver
halten des Bayerischen Landtages haben, 'Das sind 
die Anträge, die Aufhebung der Immunität des 
Ludwig Volkholz und seine Verhaftungsfreigabe 
für verfassungswidrig zu erklären, da das Verfah
ren des Landtags dem Artikel 23 Absatz 1, Ar
tikel 13 Absatz 2 u°'d Artikel 100 der bayerischen 
Verfassung widerspräche. 

Es ist nicht richtig, daß die Abstimmung über die 
Immunität und Verhaftungsfreigabe des Ludwig 
Volkholz in der 63. öffentlichen Sitzung des Baye
rischen Landtags am Dienstag, den 15. Januar 1952 
(Stenographischer Bericht, Seite 1212 ff.), durch 
Fraktionszwang erreicht oder gar in Befolgung 
einer Anweisung eines Ministeriums oder einer 
Verwaltungsbehörde erfolgt wäre. 

Richtig ist, daß ordnungsgemäß im Geschäfts
ordnungsausschuß des Bayerischen. Landtags am 
Dienstag, den 15. Januar 1952, 14 Uhr, der Antrag 
der Justizverwaltung auf Aufhebung der Immuni
tät durch Freigabe zur Verhaftung, wie in allen sol
chen Fällen gehandelt wurde, dort bereits zur Ab
stimmung kam. Als Berichterstatter war der Unter
schriebene bestellt, als Mitberichterstatter Dr. Zdra..: 
lek. Es war übrigens in dieser Sitzung der Ober
staatsanwalt Dr. Weiß, SachbearbeHer der Justiz
verwaltung, anwesend und hat sich auf Verlangen 
des Ausschusses kurz zum Sachverhalt geäußert. 
Es ist vom Berichterstatter zu Beginn der Sitzung, 
wie sich auch aus dem Protokoll dieser Sitzung 
ergibt, ausdrücklich darauf hingewiesen worden, 
daß es sich lediglich darum handelt, zu entscheiden, 

ob die Immunität aufgehoben werden müsse, ob 
also der von der Staatsanwaltschaft erhobene Vor
wurf so schwer sei, daß dem Abgeordneten die Im
munität belassen werden könne, nicht aber darum, 
ob die Vorwürfe von den Tatsachen getragen wür
den. Sowohl Berichterstatter wie Mitberichterstat
ter empfahlen dem Ausschuß, die Immunität auf
zuheben und die Verhaftung zu genehmigen. Bei 
zwei Stimmenthaltungen hat sich der Ausschuß 
diesen Empfehlungen angeschlossen. 

Es ist zwar richtig, daß die Sache von der Justiz 
als eilig bezeichnet worden war und daß der Vor
sitzende des Ausschusses infolgedessen pflichtgemäß 
die Sitzung so angesetzt hatte, daß das Plenum über 
die Entscheidung des Ausschusses in der am gleichen 
Tag beginnenden Sitzung befinden konnte. Es war 
aber Volkholz sowohl zum Geschäftsordnungsaus
schuß wie zur Plenarsitzung geladen worden (s. Ste
nographischen Bericht der 63. Sitzung, Seite 1219, 
linke Spalte oben). 

Es wurden in der Sitzung des Geschäftsordnungs
ausschusses ordnungsgemäß die einzelnen Anträge 
der Justiz verhandelt und zu den einzelnen Fällen 
abgestimmt, wobei bei manchen Fällen die Ent
scheidung bei drei Stimmenthaltungen beschlossen 
wurde. 

Übungsgemäß wurde über die Verhandlungen 
des Geschäftsordnungsausschusses im Plenum des 
:Landtags am 15. Januar 1952 berichtet. Bericht
erstatter war der Unterzeichnete. Die Berichterstat
tung war ausführlich und hat versucht, dem Plenum 
sowohl die Anträge der Justizverwaltung als auch 
die ihnen zugrunde liegenden Tatbestände und die 
Auffassung und Entscheidung des Geschäftsord
nungsausschusses verständlich zu machen. Es bedarf 
keiner Ausführung, daß es sich bei der Endabstim
mung nicht um ein Scheinmanöver gehandelt hat 
und daß weder dem Berichterstatter noch dem Ge
schäftsorc;inungsausschuß noch dem Landtag als 
solchem eine Weisung der Verwaltung zugegangen 
war. Es war mir persönlich zwar bekannt, d;:i.ß aus 
irgendwelchen Gründen Volkholz die Grenze habe 
nicht überschreiten können, und ich habe dies ehr
lich und pflichtgemäß dem Plenum mitgeteilt. (Ste
·nographischer Bericht, Seite 1215, linke Spalte, Ab
satz 3.) Es war mir aber das Schreiben an alle Grenz
polizeistellen nicht bekannt und wohl auch nicht der 
Mehrzahl der Abgeordneten. Ich persönlich hätte 
mich durch irgendeine Weisung des Justizministe
riums oder des Innenministeriums selbsverständ
lich in keiner Weise beeinträchtigen oder gar bin
den lassen. Natürlich hat sich aus den Anträgen 
der Justizbehörde der Wunsch ergeben, Volkholz 
strafrechtlich verfolgen und ".erhaften zu können. 
Es war und wurde auch nichts über einen Fraktions
zwang bekannt und es wäre nicht notwendig ge
wesen, so ausführlich über die Anträge zu verhan
deln, wenn man hätte annehmen wollen, daß ein 
solcher Fraktionszwang bestand. Es wäre vollends 
mit dem Vorhandensein eines Fraktionszwanges 
unvereinbar, daß der Präsident des Landtags· sogar 
innerhalb der Verhandlungen vorschlug, einen Teil 
des Tatsachenkomplexes zu vertagen, und daß über 
diesen Vorschlag verhandelt und abgestimmt wurde 
(Seite 1219 des Stenographischen Berichtes). 
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Tatsächlich hat der Landtag nach der Sachlage 
unbeeinflußt von i11gendwelchen Anweisungen ent
schieden, und es kann in dieser Entscheidung keine 
Verletzung des Artikels 23 A:bsatz 2 erblickt wer
den. Ebenso wenig ergibt sich ein Anhaltspunkt 
dafür, daß sich die Abgeo11dneten irgendetwas ande
rem als ihrem Gewissen verantwortlich gefühlt 
haben rund Artikel 13 der Verfassung verletzt 
worden wäre. · 

Wieso e:Q:dlich der Landtaig Artikel 100 der baye
rischen Verfassung durch seine Verhandlung oder 
seine Abstimmung verletzt hia!ben soll, ist mir un
erklärlich: Weder bei den Verhandlungen des Ge
schäftsordnuDJgsausschusses noCh bei den Verhand
lungen im Plenum wurden Aiusdrücke oder Worte 
gebraucht, die geeignet gewesen wären, Ludwig 
V:olkholz :zu diffamieren und allein durch ihre 
Diktfon ZlU beleidigen. Nur dadurch hätte •aber jener 
Wiürde der menschlichen Persönlichkeit wider
sprochen werden können, von der Artikel 100 der 
Verfassung ·spricht. 

Was endlich den Vorwurf betrifft, durch dJas 
Verhalten der Verwaltungsbehörde '(Überschattung 
durch Polizei, Anweisung an die Grenzpolizeistel
len) sei der Beschwerdeführer in seiner persön
lichen Freiheit beschränkt und dadurch in der 
Ausübung seines Abgeo11dneten'berufs beeinträch
tiJgt worden, so scheint sich dieser Vorwurf nicht 
gegen den Landtag, sondern gegen Verwaltungs
organe der Regierung zu richten. Es muß wohl den 
zuständigen Stellen vorbehalten bleiben, zu die
sem Vorwurf Stellung zu nehmen. 

Soweit sich die Beschwerde auf TatSJachen stützt, 
die der Landtag und sein Vorgehen verursacht 
haben, wolle die Beschwerde aus den angeführten 
Gründen abgewiesen werden. Bei der Sachlage 
glaubt der Landtag gemäß § 16 Satz 2 des Gesetzes 
über den Verfassungsgerichtshof auf eine münd
liche Verhandlung ver.zichten zu können." 

Das ist die Stellungnahme des Rechts- und Ver
fassurugs•ausschrusses. Ich bitte das Haus, sich dieser 
Stellungnahme anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Nachdem der Ausschußbericht nicht 
gedruckt vorliegt, verlese ich der Klarheit halber 
den Beschluß des Ausschusses noch einmal. Er 
larutet: 

Die V:er:Eassungsbeschwe11de wird als unbe
grün:det erklärt, auf mündliche Verhandlung 
und Vertretung des Landtags wird verzichtet. 

Wer diesem Ausschußbeschluß beitritt, wolle sich 
vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltungen? - Bei Stimmenthaltung 
der Fr·aktion der Bayernpartei ist der Ausschuß
vorsch1ag zum Beschluß erhoben. 

Ich schlage vor, nunmehr die Ziffer 7 c der Tages-
ordnung zu behandeln: 

Bericht des Ausschusses für Rechts- und Ver
fassungsfragen zum Antrag der Abgeordneten 
Hauffe, Weishäupl und Fraktion betreffend 

Gesetzentwurf zur Ergänzung des Gesetzes über 
die Zwangsabtretung von Grundeigentum für 

· öffentliche Zwecke (Beilagen 1355, 2360). 

Ich erteile das Wort dem Berichterstatter, Herrn 
Abgeordneten Dr. Fischer: 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: !Herr Prä
sident, meine Damen und Herren! Die Herren 
Hauffe, Weishäupl und Fraktion haben den auf 
Beilage 1355 abgedruckten Antrag auf Änderung 
des Zwangsabtretungsgesetzes g·estellt. Nach diesem 
Antrag sollte im Artikel I Buchstabe A des Zwangs
aibtretungsgesetzes von 1837 eine neue Ziffer ein
gefügt werden,· um die Enteignung zugunsten pri
vrater Baiuwilliger im Sinne und zum Vorteil des 
sozi!alen Wohnungsbaus zu ermöglichen. 

Der .Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich 
1am 21. Februar 1952 erneut mit dieser Materie be
faßt. Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter 

. der Herr Kollege Dr. Schönecker. 

Es konnte nicht bestritten werden, daß ein Man
gel des Zwangsabtretungs1gesetzes - dessen ur
sprüngliche Fassung immerhin aus dem Jahre 1837 
stammt - in der Richtung besteht, daß es keine 
Mö:glichkeit gibt, zugunsten priv•ater Bauwilliger, 
besonders im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, 
eine Enteiignung durchzuführen. Das Zwangsaibtre
tungsgesetz von 1837 ist zwar später - nach 1918 -
da und dort geändert und erweitert worden. Einer 
Enteignung zugunsten privater BauwiUiger - und 
darauf kommt es hier ian - steht j-edoch nach 
seiner heutigen Fassung der Artikel IV Absatz 3 
entgegen. 

In Bayern gibt es auch ein Gesetz über die Ent
eignung aus Gründen des Gemeinwohls vom 
1. Arugust 1933. Das Verfahren nach diesem Gesetz 
ist aber außerordentlich umständlich. Die Enteig
nung im Einzelfall lmnn nur vom Gesamtministe
rium .beschlossen werden. Das •bayerische Staats
ministerium des Innerri •arbeitet schon seit Jahren 
an einer Neufassung des Enteignungsgesetzes, bei 
der a:uch das Planungsrecht, das Baurecht rund das 
Bodenrecht neu gefaßt werden müssen. Die Schwie
rigkeit lie:gt darin, daß sich die einschlägigen Ge
biete sehr stark überschneiden und auch verfas
sungsrechtliche Dinge zu berucksichtigen sind. 
E•benso muß auf das Bundesrecht Rücksichtgenom
men werden. In den zuständigen Ausschüssen des 
Bundestags wil'd zur Zeit ein Gesetz über Bau
la:nic:l:beschaffung beraten. 

In der Aussprache stellte sich vor allem der 
Herr Mi t rb e r i c h t e r s t a t t e r , aber auch der 
R eg.i.·e r ung s v e rtr e t•e r auf den Standpunkt, 
es habe wenig Sinn, von Bayern •aus eine Ände
rung in der vorgeschla:genen Weise vorzunehmen, 
weil das Bundesrecht doch in absehbarer Zeit eine 
Änderung bringe. Demgegenüber betonten die An
tragsteller Hauff.e und Weishäupl, daß man diese 
Änderung durch das Bundesgesetz kaum abwarten 
könne. Wenn das Bundesgesetz überraschend schnell 
erscheine, sei eben die bayerische Bestimmung hin
fällig. In der Praxis der vergangenen Jahre ~ es 
wurden einige Städte arugeführt - h!abe sich, wie 
auch vom"' Ausschuß nicht bestritten wurde, die 
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dringende Notwendigkeii.t zur Schaffung besonderer 
Bestimmungen her·ausgestellt, um für Zwecke pri
vater Bauw.i.lliger enteignen zu können. 

Herr Kollege Dr. J ü n g 1 in g wies darauf hin, 
daß die Schwierigkeit nach dem jetzigen Recht der 
ZwaIJJgsaibtretrtmg und Zwangsenteignung in der 
Beachtung sehr umständlicher verfahrensrecht
licher Vorschriften liege. Es ist T·atsache, daß die 
Verfahrensvorschriften nach dem Zwangsabtre
tun:gsgesetz den heuHgen Anschauungen nicht mehr 
entsprechen. Zum Beispiel ist darin eine Zweiglei
sigkeit in dem S•inne vorgesehen, daß über die Zu
lässigkeit. der Enteignung an sich die v;erwaltungs-. 
gerichte und iüber die Höhe der Entschädigung im 
Falle der Enteignung die ordentlichen Gerichte zu 
befinden haben. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat dann 
einstimmig den Antrag Hauffe, Weishäupl und 
Fraktion in der aus Beilage 2360 ersichtlichen Fas
sung angenommen. Ich kann mir das Vorlesen des 
Beschlusses, wie er vom Rechts:.. und Verfassv.ngs
ausschuß gefaßt wurde, wohl ersparen, weil Ihnen 
ja die Beilage 2360 vorliegt und bei der Abstim
mung über diesen Gesetzentwurf zur Ergänzung 
des Gesetzes über die Zwangsabtretung von Grund
-eigentum für öffentliche Zwecke die einzelne·n Pa
ragraphen sowieso noch vorgelesen werden müssen. 

Der Ausschuß hat auf Antrag des Herrn Kollegen 
Junker noch folgenden Antrag angenommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, umgehend 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die 
Vorschriften des Zwangsabtretungsgesetzes 
vom 17. November 1837 über das Verfahren 
bei der Zwangsabtretung vereinfacht werden. 

Damit ist dem immer wieder vorgetragenen 
Wunsch des Ausschusses, die formellen Vorschrif
ten über die Zwangsabtretung von Grundeigentum 
doch den heutigen Anschauungen anzupassen, Rech
nung getragen worden. 

Mir obliegt es nur noch, das Hohe Haus zu bitten, 
sowohl diesem Antrag betreffend Vereinfachung 
der formellen Vorschriften als auch dem vom 
Rechts- und· Verfassungsausschuß angenommenen 
Gesetzentwurf zur Ergänzung des Zwangsabtre
tungsgesetzes die Zustimmung zu geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich schlage dem Ho
hen Hause vor, die allgemeine mit der besonderen 
Erörterung zu verbinden und auf die erste Lesung · 
unmittelbar die zweite folgen zu lassen. - Es er
hebt sich kein Widerspruch; wir werden so ver
fahren. 

Wir treten in die erste Lesung ein. Ich eröffne 
die Aussprache. - Es erfolgt keine Wortmeldung. 
- Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dabei liegt der 
Wortlaut des Berichts des Rechts- und Verfassungs
ausschusses auf Beilage 2360 zugrunde. 

· Ich rufe auf den § 1. Er hat folgenden Wortlaut: 

Das Gesetz, die Zwangsabtretung von Grund
. eigentum für öffentliche Zwecke betreffend, 

vom 17. November 1837 (Gesetz- und Verord
nungsblatt Seite 109 ff.) wird wie folgt ge
ändert: 

Artlkel I Buchstabe A Ziffer 17 erhält fol
gende Fassung: 

Bau von Wohnungen nach .den für den sozia
len Wohnungsbau gültigen gesetzlichen Vor
schriften; 

Artikel IV Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

Von Gesellschaften kann die Entwehrung 
zur Ausführung eines Unternehmens der im 
Artikel I A Ziffern 17 und 18 bezeichneten 
Art nur dann in Anspruch genommen werden, 
wenn sie als rechtsfähige gemeinnützige Bau
und Siedlungsvereinigungen satzungsgemäß 
die Einzahlungen der Mitglieder mit nicht 
mehr als 5°/o jährlich verzinsen und den Mit
gliedern im Falle der Auflösung nicht mehr 
als die Einzahlungen ausantworten und wenn 

· jede Änderung der Satzung von der staat
lichen Genehmigung abhängig gemacht ist. 

Wer dieser Fassung die Zustimmung erteilt, 
wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? -
Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe auf den § 2. Er lautet nach dem Vor
schlag des Ausschusses: 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. April 
1952 in Kraft. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mich zu
nächst auf die Ausführungen beziehen, die ich in 
der letzten . Vollsitzung generell über die Dring
lichkeitserklärung von Gesetzen gemacht habe. 
Weiter möchte ich darauf verweisen, daß wir noch 
das Haushaltsgesetz und die Haushalte zu beschlie
ßen haben und heute schon eine Anzahl von Ge
setzen erledigt haben, die für dringlich erklärt sind 
und zu denen der Senat Stellung nehmen muß. 
Unter diesen Umständen möchte ich vorschlagen, 
auf eine Dringlichkeitserklärung bei dem vorlie
genden Gesetz zu verzichten. 

(Abg. s·tock: Warum denn? Der Senat muß 
sowieso zusammentreten!) 

- Aber wenn wir es für dringlich erldären, muß 
der Senat auch dieses Gesetz innerhalb von acht 
Tagen erledigen. Die Materie der Gesetze, die der 
Senat schon zu behandeln hat, ist so umfangreich, 
daß schon überviel Beratungsstoff für die Plenar
sitzungen, die der Senat innerhalb dieser Zeit hal
ten kann, vorhanden ist. Ich möchte den Senat 
nicht in die Lage bringen, innerhalb von acht Tagen 
nur in aller Eile zu all den Listen von Gesetzen 
ja oder nein sagen zu müssen, ohne die Materie 
seinerseits noch überprüfen zu können. Deswegen 
schlage ich dem Hohen Hause vor, in diesem Falle 
auf die Dringlichkeitserklärung zu verzichten. -
Herr Abgeordneter Stock! 

Stock (SPD): Meine Damen und Herren! Wir ha
ben im Rechts- und Verfassungsausschuß dieses 
Datum und die Dringlichkeitserklärung deshalb 
beschlossen, weil der Senat sowieso zusammen
treten muß. und wir glauben, daß in Anbetracht 
der Wohnraumverhältnisse auch in diesem Falle 
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die Dringlichkeit notwendig ist. Das ganze Gesetz 
enthält sowieso nur einen Artikel. 

Ich bitte daher, dem Vorschlag d'es Herrn Prä
sidenten nicht Rechnung zu· tragen, sondern es bei 
der vom Rechts- und Verfassungsausschuß ein
stimmig beschlossenen Dringlichkeitserklärung 'be-
wenden zu -lassen. „ 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich habe darauf ver
wiesen, daß wir heute schon eine Reihe von Ge
setzen verabschiedet haben, die für dringlich er
klärt sind, und .daß der Senat vor allem das Haus
haltsgesetz. beraten muß. - Es spricht der Herr 
Abgeordnete Dr. Schedl zur Geschäftsordnung. 

·' Dr. Schedl (CSU): Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Ich halte es doch für zweckmäßiger, 
dieses Änderungsgesetz nicht für dringlich zu er
klären. Da das Zwangsabtretungsgesetz seit dem 
Jahr 1837 in Kraft ist, erscheint es beinahe etwas 
merkwürdig, eine Änderung dieses Gesetzes im 
Jahr 1952 für dringlich zu erklären. 

(Zustimmung bei der CSU - Abg. Dr. Kel
ler: Es ist manches _inzwischen geändert 

worden!) 

Präsident Dr. Rundhammer: Wir stimmen zu
nächst darüber ab, ob die Dringlichkeitserklärung 
aufrecht erhalten werden soll oder nicht. Ich habe 
vorgeschlagen, die Dringlichkeitsbestimmung nicht 
aufrecht zu erhalten; das ist ein Abänderungsvor
schlag. 

Wer meinem Vorschlag, der vom Abgeordneten 
Dr. Schedl unterstützt ist, beitritt, wolle sich vom 
Platz erheben. :..-. Ich bitte um die Gegenprobe. -

(Abg~ Dr. Keller: Dem einen drängt's, dem 
andern nicht!) 

Ersteres war die Mehrheit; die Dringlichkeitserklä
rung ist abgelehnt. 

Nun fragt es sich, ob der 1. April als Termin des 
Inkrafttretens bleiben soll oder nicht. Ich· würde 
empfehlen, den Termin vielleicht um vier Wo
chen hinauszuschieben -

(Abg. Stock: Wir können den Senat bitten, 
wenn möglich, auch dieses Gesetz noch mit 

zu verabschieden.) 

~ eventuelle Einwendungen müssen ja auch noch 
im Landtag verbeschieden werden -, damit der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens eingehalten werden 
kann. 

1 

Herr Abgeordneter Stock! 

Stock (SPD): Meine Damen und Herren! So 'geht 
es schließlich auch nicht! Wenn ein Ausschuß bei 
Beratung eines Gesetzes, nachdem er sich längere 
Zeit darüber unterhalten hat, einstimmig zu der 
Auffassung kommt, daß es in - diesem Fall be
sonders wegen der Wohnungsbauten - für dring
lich erklärt werden soll, dann glauben andere, die 
sich um das Gesetz gar nicht gekümmert haben, 
es könne noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag 

verschoben werden! Dann ist ja jede Ausschuß
tätigkeit überflüssig. Glauben Sie mir nur: Wir 
haben uns niit dieser ganzen Angelegenheit ein
gehend beschäftigt. · 

(Abg. Dr. Keller: Und der Hinweis auf 1837!) 

- Und die Bemerkung, Herr Kollege Schedl, daß 
das Gesetz von 1837 ist, war wirklich überflüssig. 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter 
Stock, ich glaube 1aber, daß auch eine Aufregung 
in dieser Angelegenheit überflüssig ist; denn eine 
Verschiebung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, wie 
eben gesagt wo:vden ist, kommt doch nicht in Frage. 

-Es handelt sich nur um vier Wochen. Mein Vor
schlag ist, glaube ich, nicht unbegründet; d:enn der 
Rechts- und Ver,fassungsausschuß kannte in dem 
Zeitpunkt, in dem er die Materie ibe'handelt hat, 
nicht die Häufung der Arbeit, die jetzt eintritt. Ich 
möchte nochmals betonen: Der Herr Präsident des 
Senats hat mich ausdrücklich gebeten, im Land
tagsplenum dafür zu sorgen, daß dem Senat nicht 
in ganz kurzen Terminen eri.nfach eine Serie als 
dringlieh erklärte Gesetze 1auf den Tisch geworfen 

. wird, zu denen gründlich Stellung zu nehmen er 
dann gar keine Möglichkeit mehr hat. 

(Abg. ür. Haa:s: Unsere Staatsverwaltung, 
die mit Jahrhunderten zu rechnen hat, kann 
eri.ne solche Beschleunigung gar nicht ver-

kraften!) 

Ich habe vo11geschlagen, an die Stelle des 1. April 
den 1. Mai zu setzen. Wer diesem Vorschlag bei
tritt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um 
·die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Es 
bleibt beim 1. April; die Mehrheit hat dafür ent
schieden. Die nunmehrige Fassung des § 2 lautet 
also: · 

Das Gesetz tritt •am 1. April 1952 in Kraft. 

Damit ;ist die erste Lesung beendet. Wir treten 
in die zweite Lesung ein. Ich eröffne die Aus
sp:vache. - Eine Wortmeldung erfolgt nicht. Die 
Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur .A!b
stimmung entsprechend den Beschlüssen der er
sten Lesung. 

Ich rufe ·auf § 1. - Ohne Er,innerung. § 2. -
Ohne Erinnerung. 

Ich stelle fest, daß die beiden Paragraphen die 
Zustimmung ·des Hauses alfch ri.n der zweiten Lesung 
gefunden haben. Damit ist die zweite Lesung be
endet. 

Wir kommen ·zur S c h 1 u ß ab s t d. mm u n g 
über das ganze Gesetz. Ich schlage vor, die Schluß
abstimmung in einfacher Form vorzunehmen. -
Es erhebt sich kein Widerspruch. Wir werden so 
verfahren. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hohen Hau
ses, die dem Gesetz in der Fassung der ersten und 
zweiten Lesung zustimmen, sich vom Platz zu er
heben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Das Gesetz ist einstimmig ange
nommen. 

Das Gesetz soll nach dem Vorschlag des Rechts
und Verfassungsausschusses folgenden Titel er
halten: · 
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Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Zwangsa<btretung von GI"llndeigentum für 
öffentliche Zwecke. 

Ich stelle fest, daß die Überschrift des Gesetzes 
gleichfalls die Zustimmung des Hauses gefunden 
hat. 

Der Ausschuß hat ferner beantragt, folgendem 
Antrag des A!bgeordneten Junker die Zustimmung 
zu erteilen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, umgehend 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die 
Vorschriften des Zwangsabtretungsgesetzes 
vom 17. November 1837 über das Verfahren 
bei der Zwangsabtretung vereinfaCht werden. 

· Zum Wort hat eich gemeldet der Herr Abge
ordnete Dr. Haas. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Haas (FDP): Meine Damen und Herren! Ich 
sehe nicht recht ein, warum nur die Vorschriften über 
das Verfahren· neu gefa.ßt werden sollen. Fassen 
wir doch um Gottes willen das ganze Gesetz aus 
dem Jahre 1837, das mit Lokalbaukommissionen 
und weiß der Teufel welchem Zimt arbeitet, der 
überhaupt nicht mehr existiert, neu und nicht nur 
die Vorschriften über das Verfahren! 

(Abg. Donsberger: So einfach ist die 
Geschichte nicht!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Junker hat das Wort. 

Junker:, (CSU): Herr Präsident! Hohes Haus! 
Daran hätten wir auch gedacht, Herr Kollege 
Dr. Haas! Dieses Gesetz von 1837 hat sich aber 
doch nicht deshalb so lange gehalten, weil in der 
Zwischenzeit keine Leute daran gedacht hätten, 
etwas zu ändern, sondern weil das Gesetz tatsäch-

' lieh ein Fundament ist, das so schnell und so gut 
in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren be
stimmt nicht wieder kommt, und weil es dann, 
wenn es wieder kommt, bei uns als Bundesgesetz 
erscheinen wird. Deshalb möchte ich vorschlagen, 
an der Gesetzesmaterie im allgemeinen nichts zu 
ändern, sondern nur die Verfahrensvorsc;hriften zu 
vereinfachen. 

Prasident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. -

Wer dem Vorschlag des Ausschusses zum Antrag 
Junker die Zustimmung erteilt, wolle sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Ausschußbeschluß ist 
bei einer Stimmenthaltung gebilligt. 

Nunmehr schlage ich dem Hohen Hause vor, die 
Sitzung für heute zu beenden: Wie ich schon be
merkt habe, soll noch der Ausschuß zur Entgegen
nahme von Informationen über Bundesangelegen
heiten im Saal zusammenbleiben, um seinen Vor
sitzenden zu wählen. 

Die Beratungen werden morgen früh um 9 Uhr 
wieder aufgenommen. Die Sitzung ist für heute ge
schlossen. 

(Schluß der Sitzung: 18 Uhr 8 Minuten) 
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